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Geschiftsnummer:
4 Ca 3437/01

Verkindet
~am: 01.08.2001

Regierungsangestelite
als Urkundsbeamtin’
- der Geschéftsstelle
ARBEITSGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

des
- Klager -
gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Diisseldorf
auf die mundliche Verhandiung vom 01.08.2001
durch die Richterimals Vorsitzende sowie den ehrenamtlichen Richte s

~und die ehrenamt“l/i_che» Richterind i -

fir Re c ht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klégef.

3. Der Streitwert betragt 64.080,92 DM.
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TATBESTAND

Der Klager wendet sich gegen eine auBerordentliche K(Jndigung'und macht Anspriiche

auf Annahmeverzugslohn geltend.

Der Klager ist seit dem Dézember 1999 bei der Beklagten als Sales Mahager in -der
Niederlassung Dusseldorf beschaftigt. Das durchschnittlichérBruttoeinkommen betragt
ca. 10.800 DM. ‘

Die Beklagte hat das Arbeitsverhaltnis mit'Schreiben vom 07.05.2001 auBerordentlich
gekundigt. ' ' :

Die Parteien haben am 14.11.2000 eine Vereinbarung zur Uberlassung eines Internet-

Zugangs getroffén. In diesér ist folgendes geregelt:
§ 6 Nutzungsumfang -
(...) Der Internetzugang darf nur fir dienstliche/geschéftliché Zwecke verwendet werden.

Das Spe/chem (Herunterladen) von Daten gesetzesw1dngen rechtsrad/kalen oder

pomograph/schen Inhalts ist in jedem Fall unzulass:g

- § 11 Folgen von VerstéBen gegen diese Vereinbarung

Der Interhétzugang des Arbeitnehmers kann bei erheblichem oder dauerhaftem Verstol3
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorﬁbergehend oder dauerhaft gesperrt
oder mit Einschrénkungen versehen werden. ’

" Die Beklagte hat im April 2001 eine UberprUfUng der I’ntemétnutzungen samtlicher

Mitarbeiter durchgefuhrt Das Ergebnis fur den Zeitraum vom 01.02. bis zum-30.04.2001
lag am 03.05.2001 vor. Zwischen den Partelen ist unstreitig, dass der Klager wahrend
der Arbeitszeit Dateien mit pornografischem Inhalt herun_tergeladen hat.

Nach Ausspruch der auRerordentlichen _Kuhdiéung hat der Klager das von ihm genutzte

Laptop an die Beklagte 2urUCkgegeben, nachdem er private Daten geldscht hat.

Der Klager beantragt,

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informatiohérecht - http://www.jurpc.de
: 3.

1. . fes,tzustelle‘n, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaltnis durch
die KUndiguhg der Beklagten vom 07.05.2001 nicht beendet worden ist,

2. fur den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1.) die Beklagte zu verurteilen, bis
zum rechtskraftigen AbscthB des Verfahrens den Kéger als Sales Manager,

Niederlassung Dusseldorf weiterzubeschéaftigen,

3. die Beklagte zu vefurteilen, ah den Klager Vergltung

a)’ fir den Monat Mai 2001 in Hohe von 10.833,00 DM brutto abziiglich netto
gezahlter 918,08 DM zuzuglich 5 % Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach §
1 des Diskontsatz-UberIeit?ungsgesetzes aus dem Bruttobetrag seit dem
01.06.2001, -

b) flr den Monat Juni 2001 10.833,00 DM brutto zuzlglich 5 % Zinsen uber
dem Basiszinssatz nach § 1 dés Diskontsatz-Uberleitungsgesetzes aus
dem Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 sowie

~¢) far den ,Monat Juli 2001 10.833,00 DM brutto nebst 5 % Zinsen tber dem
Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-UberIeitungsgesetzes aué dem
" Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 zu zahlen. o

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sié behauptet, der Klager habe in der Zeit vom 01.02. — 01.03.2001 insgesamt 9 Stundén,
10 Mihuten und 50 Sekunden und damit 10 % der Interhetnutzungszeit mit porhografischen
Dateien verbracht. Wegen der einzelnen aufgerufenen Inte_m‘etadressenj wird auf die von der
Beklagten vorgelegte Liste sowie auf die auszugsweise vorgelegten Bildausdrucke
verwiesen. Vom 01.03. — 01.04. 2001 habe der Kiager 10 Stunden, 1 Minute und 50
Sekunden m|t pornografischen Dateien verbracht, in der Zeit vom 01. — 15.04.2001 5
Stunden, 56 Minuten und 50 Sekunden sowie vom 16.04. — 30.04.2001 6 Stunden, 48
Minuten und 40 Sekunden. Das Uberprifungssystem habe jedoch nur diejenigen Adressen
herausflltern kénnen, die auch eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen. |

Der Klager habe wesiterhin Uber seine geschéﬁliche E-Mail-Adresse Kontakt mit Prostituierten
gefihrt. Insoweit wird auf die von der Beklagten vorgelegten E-Mail-Ausdrucke verwiesen.
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~Im dbrigen habe der Klager auf seinem geschéftlichen Laptop ‘mindestens zwanzig

Vi’deoclips mit pornografischem Inhalt sowie mehrere pomografische Bilder gespeichert.

Diese Bildef konnten nur mit einem speziell fur Pomografie verwendeten Programm

Vivostatic’ abgespieltvwerden. Auf die von der Beklagten vorgelegten Ausdrucke der Bilder

sowie von Auszlgen der Filme wird insoweit Bezug genommen.

Der Klager bestreitet die Nutzung des Internets in dem von der Beklagten vofgetragénen

Umfang mit Nichtwissen. Zudem vertritt er die Auffassung, dass sich in § 6 der Vereinbarung

Gber die Internetnutzung eine Unklarheit bezijglich der Begriffe Speichern und Herunterladen
befindet. Weiterhin habe die Beklégte berinch'dér E-Mails des Klagers unzuldssig in die ‘

Privatsphare des Klagers eingegriffen. Es habe aber auch vkeinev'Verabredungen mit

Prostituierten gegeben.

Weiterhin habe er das Programm Vivostatic nicht auf seinem Computer installiert gehabt.

~ Die Beklagte habe zudem mit § 1:1 der Internefnut’zungsvereinbarung die Konsequ‘\enzeyn aus

der Verletzung der Internetregelung vorgegeben. Der Klager habe daher nicht mit einer
auBerordentlichen Kiindigung rechnen missen. Die Beklagte héatte zumindest eine

Abmahnung aussprechen mussen.

Wegen des weiteren‘Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Klage ist zulassig, aber unbegriindet.

l. Die auBerordentliche Kiindigung vom 07.05.2001 hat das Arbeitsverhaltnis wirksam

beendet.

1. Nach'§ 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhaltnis 6hne Einhalt einer Kt‘.‘lndigungsfrist
aus wichtigen Grund gekUndigt werdeh, wehn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem
Kindigenden unter Berl'Jcksichtiguhg aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwégung
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dﬁenstverhéltnisses bis zum Ablauf
der KUndigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zuné&chst ist dabei festzustellen, ob‘der
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von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt an sich geeignet |st eine aurserordentllche

Kundlgung zZu begrunden

a) Im vorliegenden Rechtsstreit ergibt diese Prifung auf der ersten Stufe, dass die von
der Beklagten vorgetragenen Kindigungsgrinde einen: wichtigen »GrundA iSd § 626 BGB

darstellen kénnen.

Die Frage der unberechtigten Internetnutzung zu privaten -Zwécken ist bislang in der
Rechtsprechung kaum geklért worden. Aus der in'gew_-issen .Bereichen ‘parallel Iiegeﬁden
Kasuistik der unberechtigten Privattelefonate kann insoweit der Grundsatz 'herangezoge_n
werden, dass eine Kundigung immer dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein ausdr(jckliches
Verbot des Arbeitgébers vorliegt (LAG Niedersachsen, NZA-RR 1999, 813).

- Entgegen der Auffassung ~des Klagers war der Ausspruch einer Abmahnung nicht
erforderlich. Zundchst ist festzustellen, dass es sich hier um eine Stérung im

Vertrauensbereich handelt.

Eine Abmahnung ist bei Stérungen im Vertrauensbereich entbehrlich, wenn es sich um eine
schwere Pflichtverletzung handelt, deren RechtSW|dr|gke|t der Arbeitnehmer ohne weiteres
erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeltgeber offensichtlich
ausgeschlossen ist (ArbG Wesel, Urteil vom 21.03.2001, 5 Ca 4021/00, NZA 2001, 786; vgl.
'BAG, Urteil vom 04.06.1997, 2 AZR 526/96, A'P Nr. 137 zu § 626 BGB). Der Klager konnte
bei dem Nutzungsumfang in dieser Nutzungsart nicht davon ausgehen dass dieser noch

von dem Einverstandnis der Beklagten gedeckt war. |

Aufgrund dervInternetnutZungsvereinbarung vom 20.11.2000 war es fur den Klég'er ohne
weiteres zu erkennen, dass die Nutzung des Intemets in der von der Beklagten geschilderten
Weise und in dem vorgetragenen Umfang nicht von dem Einverstindnis des Arbeitgebers
gedeckt war. Es‘ mag sein, dass 'der Arbeitgeber private E-Mail-Kommunikation in einem
beschrédnkten Rahmen geduldet hat Das von der . Beklagten vorgetragene

Nutzungsverhalten des Klagers gehf jedoch weit liber das Ubliche MaR hinaus. Hierbei istzu
berijcksi;:htigen, dass sich die Nutzungszeiten' wéhrend der regelméBigen Arbeitszeiten des
Klagers befinden. Es kann insoweit dahinstehen, welchen Anteil der Klager an seiner
regelmagigen Arbeitszeit im einzelnen mit privater lnternétnutzun_g ‘verbracht hat, da sich
- auch bei der von dem Klager vorgetragenen héheren Arbeitszeit der Anteil der thzung in
| einem erheblichen Bereich befindet. Der Kldger hat einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit
mit privater - Nutzung ‘des' Internets  verbracht, obwohl die Beklagte durch . die
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Nutzungsvéreinbarung gleich doppelt zum Ausdruck gebracht hat, dass sie dieses Verhalten

missbilligt.

Der Klager kann sich insoweit nicht darauf berufen, dass die Beklagte in § 11 der
Interhetnutzungsregelung als einzigé Sénktion die Sperrung oder Eihschrénkung des
Internetanschlusses aufgeflihrt hat. Dadurch ist das Recht auf den Ausspruch einer
" auBerordentIichen Kiindigung nicht ausgeschloésen Das Recht zur auRerordentlichen
Kundlgung kann durch die Arbeitsvertragsparteien weder ausgeschlossen noch beschrankt
werden. Es ist lediglich zuléssig, einzelne Kundlgungsgrunde im Rahmen des § 626 BGB zu
konkretisieren. Eine derartige Regelung haben dle Parteien jedoch weder im Rahmen des
/ Arbeitsvertrages noch im Rahmen der Internetvereinbarung getroffen. Der Klager konnte
daher auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte durch die Beschréankung der
Sanktion im Rahmen der Ihternetnutzungsvereinbarung, die ausschlieBlich die Nutzung als
so‘Iché bétrifft, jeglicher weiterer arbeitsrechtlicher Méglichkeiten begibt. Im Hinblick auf die
erhebliche Uberschréitung der Nutzungsregelung musste der Kldger wissen, dass es die
Beklagte nicht auf der Sperrung des Anschlusses beruhen lassen wurde.

~Im weiteren ist zu prifen, ob eine Wiederhersteliung des Vertrauens zwischen den Parteien
erwartet werden kann. Es ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen dass der Klager das
verlorene Vertrauen der Beklagten wieder gewinnen kann. Vor dem Hintergrund der von der
Beklagten erhobenen Vorwlrfe erscheint dieses jedoch nach Auffassung der Kammer als
“nicht mehr moglich. Bei einer derartigen Erschitterung ~ der notwehdigen ‘
Veftrauensgrundlagé zwischen den Parteien erscheint es der Kammer nicht mehr maglich,
dass zwischen den Parteien jemals ein Vertrauensverhéltnis wieder hergestellt werden. Der

Ausspruch einer Abmahnung war daher entbehrlich.

b) Der an sich zur auRerordentlichen Kiindigung geeignete Sachverhalt hat auch im
Streitfall zu einer konkreten Beeintréchtigung des Arbeitsverhéltnisses gefahrt. '

aa) Der Klager hat in erheblichem Umfang gegén die Regelungen der
InternetnutzUng5vereihbar0ng einerseits durch die umfangreiche Nutzung des Internets zu
privaten Zwécken, andererseits durch das Herunterladen von Dateien pornografischen
Inhalts in erheblichem Umfang verstoRen. Bei der Beklagten existiert eine ausdriickliche
Nutzungsregelung fir das Internet, in der es dem Klager untersagt worden ist, das Internet
einerseits generell fur private Zwecke zu nutzen, andererseits Dateien pornografischen
Inhalts zu speichern und heruhterzuladen. Insoweit liegt keine Unklarheit in der Formulierung
der Vereinbarung vor. Die Beklagté hat Iediglich zum Ausdruck gebracht, dass auch der
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‘durch das Offnen einer Internetseite entstehende Herunterladevorgang nicht zuléssig ist. -

Durch das Herunterladen gélangen Daten aus dem Internet in den temporaren Speicher des
Rechners.

bb) Der Klager kann die von der Beklagten vorgetragenen Nutzungszeiten nicht mit
Nichtwissen bestreiten. Es ist nicht seiner Wahrnehmung entzogen, wie lange er das Internet
nufzt, um bestimmte Links odér Sites aufzurufen. Es hatte dem Klager insoweit oblegen, die
'von der Beklagten vorgelegten Nutzungslisten qualifiziert Zu bestreiten. Insoweit ist auch
noch anZumerken, dass es technisch durchaus nachvollziehbar ist, dass in einer

‘Nutzungszeit von 9 StLlnden Uber 3000 sogenannte Links -aufgerufen worden sind. Der

Klager musste nicht jede einzelne Seite dieser Links sich auch ansehen, damit dieses Link
doku‘mentiert wird, da jede Durchleitung, die durch das Anklicken eines Buttons auf einer

: Internetseite eine Weiterleitung Uber mehrere Links bedeuten kann, ohne dass der Nutzer

hiervon etwas bemerkt. Diese Durchleltung erfolgt so schnell, dass sie nicht einmal auf der
Statuslelste des Rechners verfolgt werden kann. Aus der Nutzungsllste ist im Ubrigen auch
ersichtlich, dass das Aufzelchnungsprogramm auch das automatische Aufrufen zusatzllcher‘

:,Sites bzw. von Bildern etc. dokumentiert hat. _

Es bestehen seitens der Kammer daher keine Zweifei, dass der Klager sich in dem von der
Beklagten vorgétragenen Umfang mit Internetdateien pornografischen Inhalts beschaftigt
hat. |

cc)im Ubrigen ist diese Nutzung auch dadurch dokumentiert worden, dass auf dem PC des
Klagers in gréBerem Umfang Dateien pornografischen Inhalts gespeichert waren. Es kann
insoweit dahinstehén, ob diese Dateien Iediglich aufgrund ihres Umfangés als temporére
Dateien im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden oder ob der Klager sie bewusst
gespeichert hat. Zum einen wird das temporére . Verzeichnis nicht zwingend mit jedem
Ausschalten des Rechners geléscht, sondem nur, wenn dieses durch den Nutzer oder den
Systemverwalter so vorgegeben ist. Zum anderen- befanden sich auf dem ausschlieBlich von
dem Klager genutzten Rechner fas.t zwanzig Filme und eine gréRere Anzahl Bildér und damit
eine erhebliche Datenmenge. Diese musste'der'KIéger zuh einen h'éruhterladen, um diese

* Uberhaupt nutzen bzw. ansehen zu kénnen, zum anderen musste er damit rechnen, dass der

Rechner Dateien derartigen Umfangs speichern wiirde, um den Arbeitsspeicher zu ehtlasten.
Die Behauptung des Klagers; dass er das Programm Vivostatic nicht a‘.uf seinem PC

installiert gehabt habe, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Kléger ansonsten fast 20 Filmdateien unter diesem Format aus dem Intemet
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L] . .
heruntergeladén hat, wenn er nicht in der Lage war, diese anzusehen. Zum einen ist davon |
auszugehen, dass diese Dateien entgeltpflichtig waren, zum anderen nimmt - das
Herunterladen derartiger Dateién auch bei einem modemen PC einiges an Zeit in Anspruch.
 Des weitereh wird bei derartigen Dateien in der Regel vor dem Download gefragt, ob dieser
érfolgen soll. Ohne eine bewusste Handlung des Klagers konnten diese Dateien daher nicht

auf den Rechner gelangen.

Vor diesem Hintergrund war das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien des
Arbeitsvertrages im einem MaRe gestért, dass es der 'Beklagten‘. nicht mehr zumutbar war,

das Arbeitsverhéltnis fortzusetzen.

2. Auch die Abwagung -aller in Betracht kommenden Interessen der Parteien imk
konkreten Fall fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Der Klager ist alleinstehend, so dass die
'aurserordentllche Kundlgung fir ihn bzw. seine Familie keine auBergewdhnliche Harte
darstellt, die im Rahmen der Interessenabwégung heranzuziehen ware. .Das
Arbeitsverhaltnis hat ca. 1,5 Jahre angedaUert, so dass auch aus der Dauer des
Arbeitsverhéitnisses keine besondere Umsténde heranzuziehen sind. Der Klager war in dem
Verkaufsburo in Dusseldorf gemelnsam mit Iedlgllch zwei weiteren Arbeltnehmern tatig, so
dass er der Kontrolle des Arbeltgebers weltestgehend “entzogen war. Insofern st
heranzuziehen, dass der Arbeitgeber ein besonderes Bedurfnis zu einer vertrauensvollen
- Zusammenarbeit hat und sich darauf verlassen _muss, Vdass dié von ihm bereitgestellten
Ressourcen nicht zu privaten Zwecken entgegen ausdriicklicher Verei'nbarung genutzt
werden,rda hier eine Kontrolle eben gerade nicht maoglich ist.

Il. Aufgrund der wwksamen Beendlgung des Arbeitsverhaltnisses stehen dem Klager
auch keine Vergltungsanspriche Uber die bis zum 07.05.2001 durch die Beklagte .
abgerechneten Betrage 2u.

Il Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG, § 91 ZPO.

IV. Die Streitwertentscheidung beruht aL|f § 3 ZPO, § 12 Abs. 7 ArbGG, § 25 GKG.
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| Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partei

Berufung:

- eingelegt werden, weil es sich um eine Bestandsschutzstreitigkeit handelt.

Fur die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gvegeben.

Die Berufung muss

innerhalb einer N o t f ri s t* von einem Monat
nach Zustellung des in volistindiger Form
abgefassten Urteils ' . -

beim Landesarbeltsgencht Dusseldorf, LudW|g -Erhard-Allee 21, 40227 Dusseldorf, Fax:
(0211) 7770 - 2199 eingegangen sein. ‘

Die Berufungsschrift muss von. einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwalt eingereicht werden; an seine Stelle kénnen Vertreter einer Gewerkschaft oder
einer Vereinigung von Arbeitgebern oder von Zusammenschliissen solcher Verbdnde treten,
wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der
Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. Die gleiche Befugnis
haben Angestellte juristische Personen, deren Anteile sdmtlich im wirtschaftlichen Eigentum

einer der zuvor genannten Organisationen stehen, solange die juristische Person

ausschlieBlich die Rechtsberatung und. Prozessvertretung der Mitglieder der Orgamsatlon
entsprechend deren Satzung durchfuhrt.

* Eine Notfrist ist unabénderlich und kann nicht verléngert werden.
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Geschiftsnummer:
4 Ca 3437/01

Verkindet
~am: 01.08.2001

Regierungsangestelite
als Urkundsbeamtin’
- der Geschéftsstelle
ARBEITSGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

des
- Klager -
gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Diisseldorf
auf die mundliche Verhandiung vom 01.08.2001
durch die Richterimals Vorsitzende sowie den ehrenamtlichen Richte s

~und die ehrenamt“l/i_che» Richterind i -

fir Re c ht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klégef.

3. Der Streitwert betragt 64.080,92 DM.

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

-

Internet-Zeltschrlft far Rechtsmformatlk und Informationsrecht - http://www.jurpc. de
2.

TATBESTAND

Der Klager wendet sich gegen eine auBerordentliche K(Jndigung'und macht Anspriiche

auf Annahmeverzugslohn geltend.

Der Klager ist seit dem Dézember 1999 bei der Beklagten als Sales Mahager in -der
Niederlassung Dusseldorf beschaftigt. Das durchschnittlichérBruttoeinkommen betragt
ca. 10.800 DM. ‘

Die Beklagte hat das Arbeitsverhaltnis mit'Schreiben vom 07.05.2001 auBerordentlich
gekundigt. ' ' :

Die Parteien haben am 14.11.2000 eine Vereinbarung zur Uberlassung eines Internet-

Zugangs getroffén. In diesér ist folgendes geregelt:
§ 6 Nutzungsumfang -
(...) Der Internetzugang darf nur fir dienstliche/geschéftliché Zwecke verwendet werden.

Das Spe/chem (Herunterladen) von Daten gesetzesw1dngen rechtsrad/kalen oder

pomograph/schen Inhalts ist in jedem Fall unzulass:g

- § 11 Folgen von VerstéBen gegen diese Vereinbarung

Der Interhétzugang des Arbeitnehmers kann bei erheblichem oder dauerhaftem Verstol3
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorﬁbergehend oder dauerhaft gesperrt
oder mit Einschrénkungen versehen werden. ’

" Die Beklagte hat im April 2001 eine UberprUfUng der I’ntemétnutzungen samtlicher

Mitarbeiter durchgefuhrt Das Ergebnis fur den Zeitraum vom 01.02. bis zum-30.04.2001
lag am 03.05.2001 vor. Zwischen den Partelen ist unstreitig, dass der Klager wahrend
der Arbeitszeit Dateien mit pornografischem Inhalt herun_tergeladen hat.

Nach Ausspruch der auRerordentlichen _Kuhdiéung hat der Klager das von ihm genutzte

Laptop an die Beklagte 2urUCkgegeben, nachdem er private Daten geldscht hat.

Der Klager beantragt,
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1. . fes,tzustelle‘n, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaltnis durch
die KUndiguhg der Beklagten vom 07.05.2001 nicht beendet worden ist,

2. fur den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1.) die Beklagte zu verurteilen, bis
zum rechtskraftigen AbscthB des Verfahrens den Kéger als Sales Manager,

Niederlassung Dusseldorf weiterzubeschéaftigen,

3. die Beklagte zu vefurteilen, ah den Klager Vergltung

a)’ fir den Monat Mai 2001 in Hohe von 10.833,00 DM brutto abziiglich netto
gezahlter 918,08 DM zuzuglich 5 % Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach §
1 des Diskontsatz-UberIeit?ungsgesetzes aus dem Bruttobetrag seit dem
01.06.2001, -

b) flr den Monat Juni 2001 10.833,00 DM brutto zuzlglich 5 % Zinsen uber
dem Basiszinssatz nach § 1 dés Diskontsatz-Uberleitungsgesetzes aus
dem Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 sowie

~¢) far den ,Monat Juli 2001 10.833,00 DM brutto nebst 5 % Zinsen tber dem
Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-UberIeitungsgesetzes aué dem
" Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 zu zahlen. o

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sié behauptet, der Klager habe in der Zeit vom 01.02. — 01.03.2001 insgesamt 9 Stundén,
10 Mihuten und 50 Sekunden und damit 10 % der Interhetnutzungszeit mit porhografischen
Dateien verbracht. Wegen der einzelnen aufgerufenen Inte_m‘etadressenj wird auf die von der
Beklagten vorgelegte Liste sowie auf die auszugsweise vorgelegten Bildausdrucke
verwiesen. Vom 01.03. — 01.04. 2001 habe der Kiager 10 Stunden, 1 Minute und 50
Sekunden m|t pornografischen Dateien verbracht, in der Zeit vom 01. — 15.04.2001 5
Stunden, 56 Minuten und 50 Sekunden sowie vom 16.04. — 30.04.2001 6 Stunden, 48
Minuten und 40 Sekunden. Das Uberprifungssystem habe jedoch nur diejenigen Adressen
herausflltern kénnen, die auch eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen. |

Der Klager habe wesiterhin Uber seine geschéﬁliche E-Mail-Adresse Kontakt mit Prostituierten
gefihrt. Insoweit wird auf die von der Beklagten vorgelegten E-Mail-Ausdrucke verwiesen.
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~Im dbrigen habe der Klager auf seinem geschéftlichen Laptop ‘mindestens zwanzig

Vi’deoclips mit pornografischem Inhalt sowie mehrere pomografische Bilder gespeichert.

Diese Bildef konnten nur mit einem speziell fur Pomografie verwendeten Programm

Vivostatic’ abgespieltvwerden. Auf die von der Beklagten vorgelegten Ausdrucke der Bilder

sowie von Auszlgen der Filme wird insoweit Bezug genommen.

Der Klager bestreitet die Nutzung des Internets in dem von der Beklagten vofgetragénen

Umfang mit Nichtwissen. Zudem vertritt er die Auffassung, dass sich in § 6 der Vereinbarung

Gber die Internetnutzung eine Unklarheit bezijglich der Begriffe Speichern und Herunterladen
befindet. Weiterhin habe die Beklégte berinch'dér E-Mails des Klagers unzuldssig in die ‘

Privatsphare des Klagers eingegriffen. Es habe aber auch vkeinev'Verabredungen mit

Prostituierten gegeben.

Weiterhin habe er das Programm Vivostatic nicht auf seinem Computer installiert gehabt.

~ Die Beklagte habe zudem mit § 1:1 der Internefnut’zungsvereinbarung die Konsequ‘\enzeyn aus

der Verletzung der Internetregelung vorgegeben. Der Klager habe daher nicht mit einer
auBerordentlichen Kiindigung rechnen missen. Die Beklagte héatte zumindest eine

Abmahnung aussprechen mussen.

Wegen des weiteren‘Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Klage ist zulassig, aber unbegriindet.

l. Die auBerordentliche Kiindigung vom 07.05.2001 hat das Arbeitsverhaltnis wirksam

beendet.

1. Nach'§ 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhaltnis 6hne Einhalt einer Kt‘.‘lndigungsfrist
aus wichtigen Grund gekUndigt werdeh, wehn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem
Kindigenden unter Berl'Jcksichtiguhg aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwégung
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dﬁenstverhéltnisses bis zum Ablauf
der KUndigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zuné&chst ist dabei festzustellen, ob‘der
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von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt an sich geeignet |st eine aurserordentllche

Kundlgung zZu begrunden

a) Im vorliegenden Rechtsstreit ergibt diese Prifung auf der ersten Stufe, dass die von
der Beklagten vorgetragenen Kindigungsgrinde einen: wichtigen »GrundA iSd § 626 BGB

darstellen kénnen.

Die Frage der unberechtigten Internetnutzung zu privaten -Zwécken ist bislang in der
Rechtsprechung kaum geklért worden. Aus der in'gew_-issen .Bereichen ‘parallel Iiegeﬁden
Kasuistik der unberechtigten Privattelefonate kann insoweit der Grundsatz 'herangezoge_n
werden, dass eine Kundigung immer dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein ausdr(jckliches
Verbot des Arbeitgébers vorliegt (LAG Niedersachsen, NZA-RR 1999, 813).

- Entgegen der Auffassung ~des Klagers war der Ausspruch einer Abmahnung nicht
erforderlich. Zundchst ist festzustellen, dass es sich hier um eine Stérung im

Vertrauensbereich handelt.

Eine Abmahnung ist bei Stérungen im Vertrauensbereich entbehrlich, wenn es sich um eine
schwere Pflichtverletzung handelt, deren RechtSW|dr|gke|t der Arbeitnehmer ohne weiteres
erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeltgeber offensichtlich
ausgeschlossen ist (ArbG Wesel, Urteil vom 21.03.2001, 5 Ca 4021/00, NZA 2001, 786; vgl.
'BAG, Urteil vom 04.06.1997, 2 AZR 526/96, A'P Nr. 137 zu § 626 BGB). Der Klager konnte
bei dem Nutzungsumfang in dieser Nutzungsart nicht davon ausgehen dass dieser noch

von dem Einverstandnis der Beklagten gedeckt war. |

Aufgrund dervInternetnutZungsvereinbarung vom 20.11.2000 war es fur den Klég'er ohne
weiteres zu erkennen, dass die Nutzung des Intemets in der von der Beklagten geschilderten
Weise und in dem vorgetragenen Umfang nicht von dem Einverstindnis des Arbeitgebers
gedeckt war. Es‘ mag sein, dass 'der Arbeitgeber private E-Mail-Kommunikation in einem
beschrédnkten Rahmen geduldet hat Das von der . Beklagten vorgetragene

Nutzungsverhalten des Klagers gehf jedoch weit liber das Ubliche MaR hinaus. Hierbei istzu
berijcksi;:htigen, dass sich die Nutzungszeiten' wéhrend der regelméBigen Arbeitszeiten des
Klagers befinden. Es kann insoweit dahinstehen, welchen Anteil der Klager an seiner
regelmagigen Arbeitszeit im einzelnen mit privater lnternétnutzun_g ‘verbracht hat, da sich
- auch bei der von dem Klager vorgetragenen héheren Arbeitszeit der Anteil der thzung in
| einem erheblichen Bereich befindet. Der Kldger hat einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit
mit privater - Nutzung ‘des' Internets  verbracht, obwohl die Beklagte durch . die
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Nutzungsvéreinbarung gleich doppelt zum Ausdruck gebracht hat, dass sie dieses Verhalten

missbilligt.

Der Klager kann sich insoweit nicht darauf berufen, dass die Beklagte in § 11 der
Interhetnutzungsregelung als einzigé Sénktion die Sperrung oder Eihschrénkung des
Internetanschlusses aufgeflihrt hat. Dadurch ist das Recht auf den Ausspruch einer
" auBerordentIichen Kiindigung nicht ausgeschloésen Das Recht zur auRerordentlichen
Kundlgung kann durch die Arbeitsvertragsparteien weder ausgeschlossen noch beschrankt
werden. Es ist lediglich zuléssig, einzelne Kundlgungsgrunde im Rahmen des § 626 BGB zu
konkretisieren. Eine derartige Regelung haben dle Parteien jedoch weder im Rahmen des
/ Arbeitsvertrages noch im Rahmen der Internetvereinbarung getroffen. Der Klager konnte
daher auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte durch die Beschréankung der
Sanktion im Rahmen der Ihternetnutzungsvereinbarung, die ausschlieBlich die Nutzung als
so‘Iché bétrifft, jeglicher weiterer arbeitsrechtlicher Méglichkeiten begibt. Im Hinblick auf die
erhebliche Uberschréitung der Nutzungsregelung musste der Kldger wissen, dass es die
Beklagte nicht auf der Sperrung des Anschlusses beruhen lassen wurde.

~Im weiteren ist zu prifen, ob eine Wiederhersteliung des Vertrauens zwischen den Parteien
erwartet werden kann. Es ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen dass der Klager das
verlorene Vertrauen der Beklagten wieder gewinnen kann. Vor dem Hintergrund der von der
Beklagten erhobenen Vorwlrfe erscheint dieses jedoch nach Auffassung der Kammer als
“nicht mehr moglich. Bei einer derartigen Erschitterung ~ der notwehdigen ‘
Veftrauensgrundlagé zwischen den Parteien erscheint es der Kammer nicht mehr maglich,
dass zwischen den Parteien jemals ein Vertrauensverhéltnis wieder hergestellt werden. Der

Ausspruch einer Abmahnung war daher entbehrlich.

b) Der an sich zur auRerordentlichen Kiindigung geeignete Sachverhalt hat auch im
Streitfall zu einer konkreten Beeintréchtigung des Arbeitsverhéltnisses gefahrt. '

aa) Der Klager hat in erheblichem Umfang gegén die Regelungen der
InternetnutzUng5vereihbar0ng einerseits durch die umfangreiche Nutzung des Internets zu
privaten Zwécken, andererseits durch das Herunterladen von Dateien pornografischen
Inhalts in erheblichem Umfang verstoRen. Bei der Beklagten existiert eine ausdriickliche
Nutzungsregelung fir das Internet, in der es dem Klager untersagt worden ist, das Internet
einerseits generell fur private Zwecke zu nutzen, andererseits Dateien pornografischen
Inhalts zu speichern und heruhterzuladen. Insoweit liegt keine Unklarheit in der Formulierung
der Vereinbarung vor. Die Beklagté hat Iediglich zum Ausdruck gebracht, dass auch der
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‘durch das Offnen einer Internetseite entstehende Herunterladevorgang nicht zuléssig ist. -

Durch das Herunterladen gélangen Daten aus dem Internet in den temporaren Speicher des
Rechners.

bb) Der Klager kann die von der Beklagten vorgetragenen Nutzungszeiten nicht mit
Nichtwissen bestreiten. Es ist nicht seiner Wahrnehmung entzogen, wie lange er das Internet
nufzt, um bestimmte Links odér Sites aufzurufen. Es hatte dem Klager insoweit oblegen, die
'von der Beklagten vorgelegten Nutzungslisten qualifiziert Zu bestreiten. Insoweit ist auch
noch anZumerken, dass es technisch durchaus nachvollziehbar ist, dass in einer

‘Nutzungszeit von 9 StLlnden Uber 3000 sogenannte Links -aufgerufen worden sind. Der

Klager musste nicht jede einzelne Seite dieser Links sich auch ansehen, damit dieses Link
doku‘mentiert wird, da jede Durchleitung, die durch das Anklicken eines Buttons auf einer

: Internetseite eine Weiterleitung Uber mehrere Links bedeuten kann, ohne dass der Nutzer

hiervon etwas bemerkt. Diese Durchleltung erfolgt so schnell, dass sie nicht einmal auf der
Statuslelste des Rechners verfolgt werden kann. Aus der Nutzungsllste ist im Ubrigen auch
ersichtlich, dass das Aufzelchnungsprogramm auch das automatische Aufrufen zusatzllcher‘

:,Sites bzw. von Bildern etc. dokumentiert hat. _

Es bestehen seitens der Kammer daher keine Zweifei, dass der Klager sich in dem von der
Beklagten vorgétragenen Umfang mit Internetdateien pornografischen Inhalts beschaftigt
hat. |

cc)im Ubrigen ist diese Nutzung auch dadurch dokumentiert worden, dass auf dem PC des
Klagers in gréBerem Umfang Dateien pornografischen Inhalts gespeichert waren. Es kann
insoweit dahinstehén, ob diese Dateien Iediglich aufgrund ihres Umfangés als temporére
Dateien im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden oder ob der Klager sie bewusst
gespeichert hat. Zum einen wird das temporére . Verzeichnis nicht zwingend mit jedem
Ausschalten des Rechners geléscht, sondem nur, wenn dieses durch den Nutzer oder den
Systemverwalter so vorgegeben ist. Zum anderen- befanden sich auf dem ausschlieBlich von
dem Klager genutzten Rechner fas.t zwanzig Filme und eine gréRere Anzahl Bildér und damit
eine erhebliche Datenmenge. Diese musste'der'KIéger zuh einen h'éruhterladen, um diese

* Uberhaupt nutzen bzw. ansehen zu kénnen, zum anderen musste er damit rechnen, dass der

Rechner Dateien derartigen Umfangs speichern wiirde, um den Arbeitsspeicher zu ehtlasten.
Die Behauptung des Klagers; dass er das Programm Vivostatic nicht a‘.uf seinem PC

installiert gehabt habe, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Kléger ansonsten fast 20 Filmdateien unter diesem Format aus dem Intemet
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L] . .
heruntergeladén hat, wenn er nicht in der Lage war, diese anzusehen. Zum einen ist davon |
auszugehen, dass diese Dateien entgeltpflichtig waren, zum anderen nimmt - das
Herunterladen derartiger Dateién auch bei einem modemen PC einiges an Zeit in Anspruch.
 Des weitereh wird bei derartigen Dateien in der Regel vor dem Download gefragt, ob dieser
érfolgen soll. Ohne eine bewusste Handlung des Klagers konnten diese Dateien daher nicht

auf den Rechner gelangen.

Vor diesem Hintergrund war das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien des
Arbeitsvertrages im einem MaRe gestért, dass es der 'Beklagten‘. nicht mehr zumutbar war,

das Arbeitsverhéltnis fortzusetzen.

2. Auch die Abwagung -aller in Betracht kommenden Interessen der Parteien imk
konkreten Fall fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Der Klager ist alleinstehend, so dass die
'aurserordentllche Kundlgung fir ihn bzw. seine Familie keine auBergewdhnliche Harte
darstellt, die im Rahmen der Interessenabwégung heranzuziehen ware. .Das
Arbeitsverhaltnis hat ca. 1,5 Jahre angedaUert, so dass auch aus der Dauer des
Arbeitsverhéitnisses keine besondere Umsténde heranzuziehen sind. Der Klager war in dem
Verkaufsburo in Dusseldorf gemelnsam mit Iedlgllch zwei weiteren Arbeltnehmern tatig, so
dass er der Kontrolle des Arbeltgebers weltestgehend “entzogen war. Insofern st
heranzuziehen, dass der Arbeitgeber ein besonderes Bedurfnis zu einer vertrauensvollen
- Zusammenarbeit hat und sich darauf verlassen _muss, Vdass dié von ihm bereitgestellten
Ressourcen nicht zu privaten Zwecken entgegen ausdriicklicher Verei'nbarung genutzt
werden,rda hier eine Kontrolle eben gerade nicht maoglich ist.

Il. Aufgrund der wwksamen Beendlgung des Arbeitsverhaltnisses stehen dem Klager
auch keine Vergltungsanspriche Uber die bis zum 07.05.2001 durch die Beklagte .
abgerechneten Betrage 2u.

Il Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG, § 91 ZPO.

IV. Die Streitwertentscheidung beruht aL|f § 3 ZPO, § 12 Abs. 7 ArbGG, § 25 GKG.
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| Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partei

Berufung:

- eingelegt werden, weil es sich um eine Bestandsschutzstreitigkeit handelt.

Fur die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gvegeben.

Die Berufung muss

innerhalb einer N o t f ri s t* von einem Monat
nach Zustellung des in volistindiger Form
abgefassten Urteils ' . -

beim Landesarbeltsgencht Dusseldorf, LudW|g -Erhard-Allee 21, 40227 Dusseldorf, Fax:
(0211) 7770 - 2199 eingegangen sein. ‘

Die Berufungsschrift muss von. einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwalt eingereicht werden; an seine Stelle kénnen Vertreter einer Gewerkschaft oder
einer Vereinigung von Arbeitgebern oder von Zusammenschliissen solcher Verbdnde treten,
wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der
Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. Die gleiche Befugnis
haben Angestellte juristische Personen, deren Anteile sdmtlich im wirtschaftlichen Eigentum

einer der zuvor genannten Organisationen stehen, solange die juristische Person

ausschlieBlich die Rechtsberatung und. Prozessvertretung der Mitglieder der Orgamsatlon
entsprechend deren Satzung durchfuhrt.

* Eine Notfrist ist unabénderlich und kann nicht verléngert werden.
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Geschiftsnummer:
4 Ca 3437/01

Verkindet
~am: 01.08.2001

Regierungsangestelite
als Urkundsbeamtin’
- der Geschéftsstelle
ARBEITSGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

des
- Klager -
gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Diisseldorf
auf die mundliche Verhandiung vom 01.08.2001
durch die Richterimals Vorsitzende sowie den ehrenamtlichen Richte s

~und die ehrenamt“l/i_che» Richterind i -

fir Re c ht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klégef.

3. Der Streitwert betragt 64.080,92 DM.
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TATBESTAND

Der Klager wendet sich gegen eine auBerordentliche K(Jndigung'und macht Anspriiche

auf Annahmeverzugslohn geltend.

Der Klager ist seit dem Dézember 1999 bei der Beklagten als Sales Mahager in -der
Niederlassung Dusseldorf beschaftigt. Das durchschnittlichérBruttoeinkommen betragt
ca. 10.800 DM. ‘

Die Beklagte hat das Arbeitsverhaltnis mit'Schreiben vom 07.05.2001 auBerordentlich
gekundigt. ' ' :

Die Parteien haben am 14.11.2000 eine Vereinbarung zur Uberlassung eines Internet-

Zugangs getroffén. In diesér ist folgendes geregelt:
§ 6 Nutzungsumfang -
(...) Der Internetzugang darf nur fir dienstliche/geschéftliché Zwecke verwendet werden.

Das Spe/chem (Herunterladen) von Daten gesetzesw1dngen rechtsrad/kalen oder

pomograph/schen Inhalts ist in jedem Fall unzulass:g

- § 11 Folgen von VerstéBen gegen diese Vereinbarung

Der Interhétzugang des Arbeitnehmers kann bei erheblichem oder dauerhaftem Verstol3
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorﬁbergehend oder dauerhaft gesperrt
oder mit Einschrénkungen versehen werden. ’

" Die Beklagte hat im April 2001 eine UberprUfUng der I’ntemétnutzungen samtlicher

Mitarbeiter durchgefuhrt Das Ergebnis fur den Zeitraum vom 01.02. bis zum-30.04.2001
lag am 03.05.2001 vor. Zwischen den Partelen ist unstreitig, dass der Klager wahrend
der Arbeitszeit Dateien mit pornografischem Inhalt herun_tergeladen hat.

Nach Ausspruch der auRerordentlichen _Kuhdiéung hat der Klager das von ihm genutzte

Laptop an die Beklagte 2urUCkgegeben, nachdem er private Daten geldscht hat.

Der Klager beantragt,
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1. . fes,tzustelle‘n, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaltnis durch
die KUndiguhg der Beklagten vom 07.05.2001 nicht beendet worden ist,

2. fur den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1.) die Beklagte zu verurteilen, bis
zum rechtskraftigen AbscthB des Verfahrens den Kéger als Sales Manager,

Niederlassung Dusseldorf weiterzubeschéaftigen,

3. die Beklagte zu vefurteilen, ah den Klager Vergltung

a)’ fir den Monat Mai 2001 in Hohe von 10.833,00 DM brutto abziiglich netto
gezahlter 918,08 DM zuzuglich 5 % Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach §
1 des Diskontsatz-UberIeit?ungsgesetzes aus dem Bruttobetrag seit dem
01.06.2001, -

b) flr den Monat Juni 2001 10.833,00 DM brutto zuzlglich 5 % Zinsen uber
dem Basiszinssatz nach § 1 dés Diskontsatz-Uberleitungsgesetzes aus
dem Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 sowie

~¢) far den ,Monat Juli 2001 10.833,00 DM brutto nebst 5 % Zinsen tber dem
Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-UberIeitungsgesetzes aué dem
" Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 zu zahlen. o

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sié behauptet, der Klager habe in der Zeit vom 01.02. — 01.03.2001 insgesamt 9 Stundén,
10 Mihuten und 50 Sekunden und damit 10 % der Interhetnutzungszeit mit porhografischen
Dateien verbracht. Wegen der einzelnen aufgerufenen Inte_m‘etadressenj wird auf die von der
Beklagten vorgelegte Liste sowie auf die auszugsweise vorgelegten Bildausdrucke
verwiesen. Vom 01.03. — 01.04. 2001 habe der Kiager 10 Stunden, 1 Minute und 50
Sekunden m|t pornografischen Dateien verbracht, in der Zeit vom 01. — 15.04.2001 5
Stunden, 56 Minuten und 50 Sekunden sowie vom 16.04. — 30.04.2001 6 Stunden, 48
Minuten und 40 Sekunden. Das Uberprifungssystem habe jedoch nur diejenigen Adressen
herausflltern kénnen, die auch eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen. |

Der Klager habe wesiterhin Uber seine geschéﬁliche E-Mail-Adresse Kontakt mit Prostituierten
gefihrt. Insoweit wird auf die von der Beklagten vorgelegten E-Mail-Ausdrucke verwiesen.
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~Im dbrigen habe der Klager auf seinem geschéftlichen Laptop ‘mindestens zwanzig

Vi’deoclips mit pornografischem Inhalt sowie mehrere pomografische Bilder gespeichert.

Diese Bildef konnten nur mit einem speziell fur Pomografie verwendeten Programm

Vivostatic’ abgespieltvwerden. Auf die von der Beklagten vorgelegten Ausdrucke der Bilder

sowie von Auszlgen der Filme wird insoweit Bezug genommen.

Der Klager bestreitet die Nutzung des Internets in dem von der Beklagten vofgetragénen

Umfang mit Nichtwissen. Zudem vertritt er die Auffassung, dass sich in § 6 der Vereinbarung

Gber die Internetnutzung eine Unklarheit bezijglich der Begriffe Speichern und Herunterladen
befindet. Weiterhin habe die Beklégte berinch'dér E-Mails des Klagers unzuldssig in die ‘

Privatsphare des Klagers eingegriffen. Es habe aber auch vkeinev'Verabredungen mit

Prostituierten gegeben.

Weiterhin habe er das Programm Vivostatic nicht auf seinem Computer installiert gehabt.

~ Die Beklagte habe zudem mit § 1:1 der Internefnut’zungsvereinbarung die Konsequ‘\enzeyn aus

der Verletzung der Internetregelung vorgegeben. Der Klager habe daher nicht mit einer
auBerordentlichen Kiindigung rechnen missen. Die Beklagte héatte zumindest eine

Abmahnung aussprechen mussen.

Wegen des weiteren‘Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Klage ist zulassig, aber unbegriindet.

l. Die auBerordentliche Kiindigung vom 07.05.2001 hat das Arbeitsverhaltnis wirksam

beendet.

1. Nach'§ 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhaltnis 6hne Einhalt einer Kt‘.‘lndigungsfrist
aus wichtigen Grund gekUndigt werdeh, wehn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem
Kindigenden unter Berl'Jcksichtiguhg aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwégung
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dﬁenstverhéltnisses bis zum Ablauf
der KUndigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zuné&chst ist dabei festzustellen, ob‘der
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von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt an sich geeignet |st eine aurserordentllche

Kundlgung zZu begrunden

a) Im vorliegenden Rechtsstreit ergibt diese Prifung auf der ersten Stufe, dass die von
der Beklagten vorgetragenen Kindigungsgrinde einen: wichtigen »GrundA iSd § 626 BGB

darstellen kénnen.

Die Frage der unberechtigten Internetnutzung zu privaten -Zwécken ist bislang in der
Rechtsprechung kaum geklért worden. Aus der in'gew_-issen .Bereichen ‘parallel Iiegeﬁden
Kasuistik der unberechtigten Privattelefonate kann insoweit der Grundsatz 'herangezoge_n
werden, dass eine Kundigung immer dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein ausdr(jckliches
Verbot des Arbeitgébers vorliegt (LAG Niedersachsen, NZA-RR 1999, 813).

- Entgegen der Auffassung ~des Klagers war der Ausspruch einer Abmahnung nicht
erforderlich. Zundchst ist festzustellen, dass es sich hier um eine Stérung im

Vertrauensbereich handelt.

Eine Abmahnung ist bei Stérungen im Vertrauensbereich entbehrlich, wenn es sich um eine
schwere Pflichtverletzung handelt, deren RechtSW|dr|gke|t der Arbeitnehmer ohne weiteres
erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeltgeber offensichtlich
ausgeschlossen ist (ArbG Wesel, Urteil vom 21.03.2001, 5 Ca 4021/00, NZA 2001, 786; vgl.
'BAG, Urteil vom 04.06.1997, 2 AZR 526/96, A'P Nr. 137 zu § 626 BGB). Der Klager konnte
bei dem Nutzungsumfang in dieser Nutzungsart nicht davon ausgehen dass dieser noch

von dem Einverstandnis der Beklagten gedeckt war. |

Aufgrund dervInternetnutZungsvereinbarung vom 20.11.2000 war es fur den Klég'er ohne
weiteres zu erkennen, dass die Nutzung des Intemets in der von der Beklagten geschilderten
Weise und in dem vorgetragenen Umfang nicht von dem Einverstindnis des Arbeitgebers
gedeckt war. Es‘ mag sein, dass 'der Arbeitgeber private E-Mail-Kommunikation in einem
beschrédnkten Rahmen geduldet hat Das von der . Beklagten vorgetragene

Nutzungsverhalten des Klagers gehf jedoch weit liber das Ubliche MaR hinaus. Hierbei istzu
berijcksi;:htigen, dass sich die Nutzungszeiten' wéhrend der regelméBigen Arbeitszeiten des
Klagers befinden. Es kann insoweit dahinstehen, welchen Anteil der Klager an seiner
regelmagigen Arbeitszeit im einzelnen mit privater lnternétnutzun_g ‘verbracht hat, da sich
- auch bei der von dem Klager vorgetragenen héheren Arbeitszeit der Anteil der thzung in
| einem erheblichen Bereich befindet. Der Kldger hat einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit
mit privater - Nutzung ‘des' Internets  verbracht, obwohl die Beklagte durch . die
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Nutzungsvéreinbarung gleich doppelt zum Ausdruck gebracht hat, dass sie dieses Verhalten

missbilligt.

Der Klager kann sich insoweit nicht darauf berufen, dass die Beklagte in § 11 der
Interhetnutzungsregelung als einzigé Sénktion die Sperrung oder Eihschrénkung des
Internetanschlusses aufgeflihrt hat. Dadurch ist das Recht auf den Ausspruch einer
" auBerordentIichen Kiindigung nicht ausgeschloésen Das Recht zur auRerordentlichen
Kundlgung kann durch die Arbeitsvertragsparteien weder ausgeschlossen noch beschrankt
werden. Es ist lediglich zuléssig, einzelne Kundlgungsgrunde im Rahmen des § 626 BGB zu
konkretisieren. Eine derartige Regelung haben dle Parteien jedoch weder im Rahmen des
/ Arbeitsvertrages noch im Rahmen der Internetvereinbarung getroffen. Der Klager konnte
daher auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte durch die Beschréankung der
Sanktion im Rahmen der Ihternetnutzungsvereinbarung, die ausschlieBlich die Nutzung als
so‘Iché bétrifft, jeglicher weiterer arbeitsrechtlicher Méglichkeiten begibt. Im Hinblick auf die
erhebliche Uberschréitung der Nutzungsregelung musste der Kldger wissen, dass es die
Beklagte nicht auf der Sperrung des Anschlusses beruhen lassen wurde.

~Im weiteren ist zu prifen, ob eine Wiederhersteliung des Vertrauens zwischen den Parteien
erwartet werden kann. Es ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen dass der Klager das
verlorene Vertrauen der Beklagten wieder gewinnen kann. Vor dem Hintergrund der von der
Beklagten erhobenen Vorwlrfe erscheint dieses jedoch nach Auffassung der Kammer als
“nicht mehr moglich. Bei einer derartigen Erschitterung ~ der notwehdigen ‘
Veftrauensgrundlagé zwischen den Parteien erscheint es der Kammer nicht mehr maglich,
dass zwischen den Parteien jemals ein Vertrauensverhéltnis wieder hergestellt werden. Der

Ausspruch einer Abmahnung war daher entbehrlich.

b) Der an sich zur auRerordentlichen Kiindigung geeignete Sachverhalt hat auch im
Streitfall zu einer konkreten Beeintréchtigung des Arbeitsverhéltnisses gefahrt. '

aa) Der Klager hat in erheblichem Umfang gegén die Regelungen der
InternetnutzUng5vereihbar0ng einerseits durch die umfangreiche Nutzung des Internets zu
privaten Zwécken, andererseits durch das Herunterladen von Dateien pornografischen
Inhalts in erheblichem Umfang verstoRen. Bei der Beklagten existiert eine ausdriickliche
Nutzungsregelung fir das Internet, in der es dem Klager untersagt worden ist, das Internet
einerseits generell fur private Zwecke zu nutzen, andererseits Dateien pornografischen
Inhalts zu speichern und heruhterzuladen. Insoweit liegt keine Unklarheit in der Formulierung
der Vereinbarung vor. Die Beklagté hat Iediglich zum Ausdruck gebracht, dass auch der
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‘durch das Offnen einer Internetseite entstehende Herunterladevorgang nicht zuléssig ist. -

Durch das Herunterladen gélangen Daten aus dem Internet in den temporaren Speicher des
Rechners.

bb) Der Klager kann die von der Beklagten vorgetragenen Nutzungszeiten nicht mit
Nichtwissen bestreiten. Es ist nicht seiner Wahrnehmung entzogen, wie lange er das Internet
nufzt, um bestimmte Links odér Sites aufzurufen. Es hatte dem Klager insoweit oblegen, die
'von der Beklagten vorgelegten Nutzungslisten qualifiziert Zu bestreiten. Insoweit ist auch
noch anZumerken, dass es technisch durchaus nachvollziehbar ist, dass in einer

‘Nutzungszeit von 9 StLlnden Uber 3000 sogenannte Links -aufgerufen worden sind. Der

Klager musste nicht jede einzelne Seite dieser Links sich auch ansehen, damit dieses Link
doku‘mentiert wird, da jede Durchleitung, die durch das Anklicken eines Buttons auf einer

: Internetseite eine Weiterleitung Uber mehrere Links bedeuten kann, ohne dass der Nutzer

hiervon etwas bemerkt. Diese Durchleltung erfolgt so schnell, dass sie nicht einmal auf der
Statuslelste des Rechners verfolgt werden kann. Aus der Nutzungsllste ist im Ubrigen auch
ersichtlich, dass das Aufzelchnungsprogramm auch das automatische Aufrufen zusatzllcher‘

:,Sites bzw. von Bildern etc. dokumentiert hat. _

Es bestehen seitens der Kammer daher keine Zweifei, dass der Klager sich in dem von der
Beklagten vorgétragenen Umfang mit Internetdateien pornografischen Inhalts beschaftigt
hat. |

cc)im Ubrigen ist diese Nutzung auch dadurch dokumentiert worden, dass auf dem PC des
Klagers in gréBerem Umfang Dateien pornografischen Inhalts gespeichert waren. Es kann
insoweit dahinstehén, ob diese Dateien Iediglich aufgrund ihres Umfangés als temporére
Dateien im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden oder ob der Klager sie bewusst
gespeichert hat. Zum einen wird das temporére . Verzeichnis nicht zwingend mit jedem
Ausschalten des Rechners geléscht, sondem nur, wenn dieses durch den Nutzer oder den
Systemverwalter so vorgegeben ist. Zum anderen- befanden sich auf dem ausschlieBlich von
dem Klager genutzten Rechner fas.t zwanzig Filme und eine gréRere Anzahl Bildér und damit
eine erhebliche Datenmenge. Diese musste'der'KIéger zuh einen h'éruhterladen, um diese

* Uberhaupt nutzen bzw. ansehen zu kénnen, zum anderen musste er damit rechnen, dass der

Rechner Dateien derartigen Umfangs speichern wiirde, um den Arbeitsspeicher zu ehtlasten.
Die Behauptung des Klagers; dass er das Programm Vivostatic nicht a‘.uf seinem PC

installiert gehabt habe, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Kléger ansonsten fast 20 Filmdateien unter diesem Format aus dem Intemet
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L] . .
heruntergeladén hat, wenn er nicht in der Lage war, diese anzusehen. Zum einen ist davon |
auszugehen, dass diese Dateien entgeltpflichtig waren, zum anderen nimmt - das
Herunterladen derartiger Dateién auch bei einem modemen PC einiges an Zeit in Anspruch.
 Des weitereh wird bei derartigen Dateien in der Regel vor dem Download gefragt, ob dieser
érfolgen soll. Ohne eine bewusste Handlung des Klagers konnten diese Dateien daher nicht

auf den Rechner gelangen.

Vor diesem Hintergrund war das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien des
Arbeitsvertrages im einem MaRe gestért, dass es der 'Beklagten‘. nicht mehr zumutbar war,

das Arbeitsverhéltnis fortzusetzen.

2. Auch die Abwagung -aller in Betracht kommenden Interessen der Parteien imk
konkreten Fall fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Der Klager ist alleinstehend, so dass die
'aurserordentllche Kundlgung fir ihn bzw. seine Familie keine auBergewdhnliche Harte
darstellt, die im Rahmen der Interessenabwégung heranzuziehen ware. .Das
Arbeitsverhaltnis hat ca. 1,5 Jahre angedaUert, so dass auch aus der Dauer des
Arbeitsverhéitnisses keine besondere Umsténde heranzuziehen sind. Der Klager war in dem
Verkaufsburo in Dusseldorf gemelnsam mit Iedlgllch zwei weiteren Arbeltnehmern tatig, so
dass er der Kontrolle des Arbeltgebers weltestgehend “entzogen war. Insofern st
heranzuziehen, dass der Arbeitgeber ein besonderes Bedurfnis zu einer vertrauensvollen
- Zusammenarbeit hat und sich darauf verlassen _muss, Vdass dié von ihm bereitgestellten
Ressourcen nicht zu privaten Zwecken entgegen ausdriicklicher Verei'nbarung genutzt
werden,rda hier eine Kontrolle eben gerade nicht maoglich ist.

Il. Aufgrund der wwksamen Beendlgung des Arbeitsverhaltnisses stehen dem Klager
auch keine Vergltungsanspriche Uber die bis zum 07.05.2001 durch die Beklagte .
abgerechneten Betrage 2u.

Il Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG, § 91 ZPO.

IV. Die Streitwertentscheidung beruht aL|f § 3 ZPO, § 12 Abs. 7 ArbGG, § 25 GKG.
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| Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partei

Berufung:

- eingelegt werden, weil es sich um eine Bestandsschutzstreitigkeit handelt.

Fur die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gvegeben.

Die Berufung muss

innerhalb einer N o t f ri s t* von einem Monat
nach Zustellung des in volistindiger Form
abgefassten Urteils ' . -

beim Landesarbeltsgencht Dusseldorf, LudW|g -Erhard-Allee 21, 40227 Dusseldorf, Fax:
(0211) 7770 - 2199 eingegangen sein. ‘

Die Berufungsschrift muss von. einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwalt eingereicht werden; an seine Stelle kénnen Vertreter einer Gewerkschaft oder
einer Vereinigung von Arbeitgebern oder von Zusammenschliissen solcher Verbdnde treten,
wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der
Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. Die gleiche Befugnis
haben Angestellte juristische Personen, deren Anteile sdmtlich im wirtschaftlichen Eigentum

einer der zuvor genannten Organisationen stehen, solange die juristische Person

ausschlieBlich die Rechtsberatung und. Prozessvertretung der Mitglieder der Orgamsatlon
entsprechend deren Satzung durchfuhrt.

* Eine Notfrist ist unabénderlich und kann nicht verléngert werden.
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Geschiftsnummer:
4 Ca 3437/01

Verkindet
~am: 01.08.2001

Regierungsangestelite
als Urkundsbeamtin’
- der Geschéftsstelle
ARBEITSGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

des
- Klager -
gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Diisseldorf
auf die mundliche Verhandiung vom 01.08.2001
durch die Richterimals Vorsitzende sowie den ehrenamtlichen Richte s

~und die ehrenamt“l/i_che» Richterind i -

fir Re c ht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klégef.

3. Der Streitwert betragt 64.080,92 DM.
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TATBESTAND

Der Klager wendet sich gegen eine auBerordentliche K(Jndigung'und macht Anspriiche

auf Annahmeverzugslohn geltend.

Der Klager ist seit dem Dézember 1999 bei der Beklagten als Sales Mahager in -der
Niederlassung Dusseldorf beschaftigt. Das durchschnittlichérBruttoeinkommen betragt
ca. 10.800 DM. ‘

Die Beklagte hat das Arbeitsverhaltnis mit'Schreiben vom 07.05.2001 auBerordentlich
gekundigt. ' ' :

Die Parteien haben am 14.11.2000 eine Vereinbarung zur Uberlassung eines Internet-

Zugangs getroffén. In diesér ist folgendes geregelt:
§ 6 Nutzungsumfang -
(...) Der Internetzugang darf nur fir dienstliche/geschéftliché Zwecke verwendet werden.

Das Spe/chem (Herunterladen) von Daten gesetzesw1dngen rechtsrad/kalen oder

pomograph/schen Inhalts ist in jedem Fall unzulass:g

- § 11 Folgen von VerstéBen gegen diese Vereinbarung

Der Interhétzugang des Arbeitnehmers kann bei erheblichem oder dauerhaftem Verstol3
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorﬁbergehend oder dauerhaft gesperrt
oder mit Einschrénkungen versehen werden. ’

" Die Beklagte hat im April 2001 eine UberprUfUng der I’ntemétnutzungen samtlicher

Mitarbeiter durchgefuhrt Das Ergebnis fur den Zeitraum vom 01.02. bis zum-30.04.2001
lag am 03.05.2001 vor. Zwischen den Partelen ist unstreitig, dass der Klager wahrend
der Arbeitszeit Dateien mit pornografischem Inhalt herun_tergeladen hat.

Nach Ausspruch der auRerordentlichen _Kuhdiéung hat der Klager das von ihm genutzte

Laptop an die Beklagte 2urUCkgegeben, nachdem er private Daten geldscht hat.

Der Klager beantragt,
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1. . fes,tzustelle‘n, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaltnis durch
die KUndiguhg der Beklagten vom 07.05.2001 nicht beendet worden ist,

2. fur den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1.) die Beklagte zu verurteilen, bis
zum rechtskraftigen AbscthB des Verfahrens den Kéger als Sales Manager,

Niederlassung Dusseldorf weiterzubeschéaftigen,

3. die Beklagte zu vefurteilen, ah den Klager Vergltung

a)’ fir den Monat Mai 2001 in Hohe von 10.833,00 DM brutto abziiglich netto
gezahlter 918,08 DM zuzuglich 5 % Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach §
1 des Diskontsatz-UberIeit?ungsgesetzes aus dem Bruttobetrag seit dem
01.06.2001, -

b) flr den Monat Juni 2001 10.833,00 DM brutto zuzlglich 5 % Zinsen uber
dem Basiszinssatz nach § 1 dés Diskontsatz-Uberleitungsgesetzes aus
dem Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 sowie

~¢) far den ,Monat Juli 2001 10.833,00 DM brutto nebst 5 % Zinsen tber dem
Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-UberIeitungsgesetzes aué dem
" Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 zu zahlen. o

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sié behauptet, der Klager habe in der Zeit vom 01.02. — 01.03.2001 insgesamt 9 Stundén,
10 Mihuten und 50 Sekunden und damit 10 % der Interhetnutzungszeit mit porhografischen
Dateien verbracht. Wegen der einzelnen aufgerufenen Inte_m‘etadressenj wird auf die von der
Beklagten vorgelegte Liste sowie auf die auszugsweise vorgelegten Bildausdrucke
verwiesen. Vom 01.03. — 01.04. 2001 habe der Kiager 10 Stunden, 1 Minute und 50
Sekunden m|t pornografischen Dateien verbracht, in der Zeit vom 01. — 15.04.2001 5
Stunden, 56 Minuten und 50 Sekunden sowie vom 16.04. — 30.04.2001 6 Stunden, 48
Minuten und 40 Sekunden. Das Uberprifungssystem habe jedoch nur diejenigen Adressen
herausflltern kénnen, die auch eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen. |

Der Klager habe wesiterhin Uber seine geschéﬁliche E-Mail-Adresse Kontakt mit Prostituierten
gefihrt. Insoweit wird auf die von der Beklagten vorgelegten E-Mail-Ausdrucke verwiesen.
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~Im dbrigen habe der Klager auf seinem geschéftlichen Laptop ‘mindestens zwanzig

Vi’deoclips mit pornografischem Inhalt sowie mehrere pomografische Bilder gespeichert.

Diese Bildef konnten nur mit einem speziell fur Pomografie verwendeten Programm

Vivostatic’ abgespieltvwerden. Auf die von der Beklagten vorgelegten Ausdrucke der Bilder

sowie von Auszlgen der Filme wird insoweit Bezug genommen.

Der Klager bestreitet die Nutzung des Internets in dem von der Beklagten vofgetragénen

Umfang mit Nichtwissen. Zudem vertritt er die Auffassung, dass sich in § 6 der Vereinbarung

Gber die Internetnutzung eine Unklarheit bezijglich der Begriffe Speichern und Herunterladen
befindet. Weiterhin habe die Beklégte berinch'dér E-Mails des Klagers unzuldssig in die ‘

Privatsphare des Klagers eingegriffen. Es habe aber auch vkeinev'Verabredungen mit

Prostituierten gegeben.

Weiterhin habe er das Programm Vivostatic nicht auf seinem Computer installiert gehabt.

~ Die Beklagte habe zudem mit § 1:1 der Internefnut’zungsvereinbarung die Konsequ‘\enzeyn aus

der Verletzung der Internetregelung vorgegeben. Der Klager habe daher nicht mit einer
auBerordentlichen Kiindigung rechnen missen. Die Beklagte héatte zumindest eine

Abmahnung aussprechen mussen.

Wegen des weiteren‘Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Klage ist zulassig, aber unbegriindet.

l. Die auBerordentliche Kiindigung vom 07.05.2001 hat das Arbeitsverhaltnis wirksam

beendet.

1. Nach'§ 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhaltnis 6hne Einhalt einer Kt‘.‘lndigungsfrist
aus wichtigen Grund gekUndigt werdeh, wehn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem
Kindigenden unter Berl'Jcksichtiguhg aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwégung
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dﬁenstverhéltnisses bis zum Ablauf
der KUndigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zuné&chst ist dabei festzustellen, ob‘der
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von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt an sich geeignet |st eine aurserordentllche

Kundlgung zZu begrunden

a) Im vorliegenden Rechtsstreit ergibt diese Prifung auf der ersten Stufe, dass die von
der Beklagten vorgetragenen Kindigungsgrinde einen: wichtigen »GrundA iSd § 626 BGB

darstellen kénnen.

Die Frage der unberechtigten Internetnutzung zu privaten -Zwécken ist bislang in der
Rechtsprechung kaum geklért worden. Aus der in'gew_-issen .Bereichen ‘parallel Iiegeﬁden
Kasuistik der unberechtigten Privattelefonate kann insoweit der Grundsatz 'herangezoge_n
werden, dass eine Kundigung immer dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein ausdr(jckliches
Verbot des Arbeitgébers vorliegt (LAG Niedersachsen, NZA-RR 1999, 813).

- Entgegen der Auffassung ~des Klagers war der Ausspruch einer Abmahnung nicht
erforderlich. Zundchst ist festzustellen, dass es sich hier um eine Stérung im

Vertrauensbereich handelt.

Eine Abmahnung ist bei Stérungen im Vertrauensbereich entbehrlich, wenn es sich um eine
schwere Pflichtverletzung handelt, deren RechtSW|dr|gke|t der Arbeitnehmer ohne weiteres
erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeltgeber offensichtlich
ausgeschlossen ist (ArbG Wesel, Urteil vom 21.03.2001, 5 Ca 4021/00, NZA 2001, 786; vgl.
'BAG, Urteil vom 04.06.1997, 2 AZR 526/96, A'P Nr. 137 zu § 626 BGB). Der Klager konnte
bei dem Nutzungsumfang in dieser Nutzungsart nicht davon ausgehen dass dieser noch

von dem Einverstandnis der Beklagten gedeckt war. |

Aufgrund dervInternetnutZungsvereinbarung vom 20.11.2000 war es fur den Klég'er ohne
weiteres zu erkennen, dass die Nutzung des Intemets in der von der Beklagten geschilderten
Weise und in dem vorgetragenen Umfang nicht von dem Einverstindnis des Arbeitgebers
gedeckt war. Es‘ mag sein, dass 'der Arbeitgeber private E-Mail-Kommunikation in einem
beschrédnkten Rahmen geduldet hat Das von der . Beklagten vorgetragene

Nutzungsverhalten des Klagers gehf jedoch weit liber das Ubliche MaR hinaus. Hierbei istzu
berijcksi;:htigen, dass sich die Nutzungszeiten' wéhrend der regelméBigen Arbeitszeiten des
Klagers befinden. Es kann insoweit dahinstehen, welchen Anteil der Klager an seiner
regelmagigen Arbeitszeit im einzelnen mit privater lnternétnutzun_g ‘verbracht hat, da sich
- auch bei der von dem Klager vorgetragenen héheren Arbeitszeit der Anteil der thzung in
| einem erheblichen Bereich befindet. Der Kldger hat einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit
mit privater - Nutzung ‘des' Internets  verbracht, obwohl die Beklagte durch . die
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Nutzungsvéreinbarung gleich doppelt zum Ausdruck gebracht hat, dass sie dieses Verhalten

missbilligt.

Der Klager kann sich insoweit nicht darauf berufen, dass die Beklagte in § 11 der
Interhetnutzungsregelung als einzigé Sénktion die Sperrung oder Eihschrénkung des
Internetanschlusses aufgeflihrt hat. Dadurch ist das Recht auf den Ausspruch einer
" auBerordentIichen Kiindigung nicht ausgeschloésen Das Recht zur auRerordentlichen
Kundlgung kann durch die Arbeitsvertragsparteien weder ausgeschlossen noch beschrankt
werden. Es ist lediglich zuléssig, einzelne Kundlgungsgrunde im Rahmen des § 626 BGB zu
konkretisieren. Eine derartige Regelung haben dle Parteien jedoch weder im Rahmen des
/ Arbeitsvertrages noch im Rahmen der Internetvereinbarung getroffen. Der Klager konnte
daher auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte durch die Beschréankung der
Sanktion im Rahmen der Ihternetnutzungsvereinbarung, die ausschlieBlich die Nutzung als
so‘Iché bétrifft, jeglicher weiterer arbeitsrechtlicher Méglichkeiten begibt. Im Hinblick auf die
erhebliche Uberschréitung der Nutzungsregelung musste der Kldger wissen, dass es die
Beklagte nicht auf der Sperrung des Anschlusses beruhen lassen wurde.

~Im weiteren ist zu prifen, ob eine Wiederhersteliung des Vertrauens zwischen den Parteien
erwartet werden kann. Es ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen dass der Klager das
verlorene Vertrauen der Beklagten wieder gewinnen kann. Vor dem Hintergrund der von der
Beklagten erhobenen Vorwlrfe erscheint dieses jedoch nach Auffassung der Kammer als
“nicht mehr moglich. Bei einer derartigen Erschitterung ~ der notwehdigen ‘
Veftrauensgrundlagé zwischen den Parteien erscheint es der Kammer nicht mehr maglich,
dass zwischen den Parteien jemals ein Vertrauensverhéltnis wieder hergestellt werden. Der

Ausspruch einer Abmahnung war daher entbehrlich.

b) Der an sich zur auRerordentlichen Kiindigung geeignete Sachverhalt hat auch im
Streitfall zu einer konkreten Beeintréchtigung des Arbeitsverhéltnisses gefahrt. '

aa) Der Klager hat in erheblichem Umfang gegén die Regelungen der
InternetnutzUng5vereihbar0ng einerseits durch die umfangreiche Nutzung des Internets zu
privaten Zwécken, andererseits durch das Herunterladen von Dateien pornografischen
Inhalts in erheblichem Umfang verstoRen. Bei der Beklagten existiert eine ausdriickliche
Nutzungsregelung fir das Internet, in der es dem Klager untersagt worden ist, das Internet
einerseits generell fur private Zwecke zu nutzen, andererseits Dateien pornografischen
Inhalts zu speichern und heruhterzuladen. Insoweit liegt keine Unklarheit in der Formulierung
der Vereinbarung vor. Die Beklagté hat Iediglich zum Ausdruck gebracht, dass auch der
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‘durch das Offnen einer Internetseite entstehende Herunterladevorgang nicht zuléssig ist. -

Durch das Herunterladen gélangen Daten aus dem Internet in den temporaren Speicher des
Rechners.

bb) Der Klager kann die von der Beklagten vorgetragenen Nutzungszeiten nicht mit
Nichtwissen bestreiten. Es ist nicht seiner Wahrnehmung entzogen, wie lange er das Internet
nufzt, um bestimmte Links odér Sites aufzurufen. Es hatte dem Klager insoweit oblegen, die
'von der Beklagten vorgelegten Nutzungslisten qualifiziert Zu bestreiten. Insoweit ist auch
noch anZumerken, dass es technisch durchaus nachvollziehbar ist, dass in einer

‘Nutzungszeit von 9 StLlnden Uber 3000 sogenannte Links -aufgerufen worden sind. Der

Klager musste nicht jede einzelne Seite dieser Links sich auch ansehen, damit dieses Link
doku‘mentiert wird, da jede Durchleitung, die durch das Anklicken eines Buttons auf einer

: Internetseite eine Weiterleitung Uber mehrere Links bedeuten kann, ohne dass der Nutzer

hiervon etwas bemerkt. Diese Durchleltung erfolgt so schnell, dass sie nicht einmal auf der
Statuslelste des Rechners verfolgt werden kann. Aus der Nutzungsllste ist im Ubrigen auch
ersichtlich, dass das Aufzelchnungsprogramm auch das automatische Aufrufen zusatzllcher‘

:,Sites bzw. von Bildern etc. dokumentiert hat. _

Es bestehen seitens der Kammer daher keine Zweifei, dass der Klager sich in dem von der
Beklagten vorgétragenen Umfang mit Internetdateien pornografischen Inhalts beschaftigt
hat. |

cc)im Ubrigen ist diese Nutzung auch dadurch dokumentiert worden, dass auf dem PC des
Klagers in gréBerem Umfang Dateien pornografischen Inhalts gespeichert waren. Es kann
insoweit dahinstehén, ob diese Dateien Iediglich aufgrund ihres Umfangés als temporére
Dateien im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden oder ob der Klager sie bewusst
gespeichert hat. Zum einen wird das temporére . Verzeichnis nicht zwingend mit jedem
Ausschalten des Rechners geléscht, sondem nur, wenn dieses durch den Nutzer oder den
Systemverwalter so vorgegeben ist. Zum anderen- befanden sich auf dem ausschlieBlich von
dem Klager genutzten Rechner fas.t zwanzig Filme und eine gréRere Anzahl Bildér und damit
eine erhebliche Datenmenge. Diese musste'der'KIéger zuh einen h'éruhterladen, um diese

* Uberhaupt nutzen bzw. ansehen zu kénnen, zum anderen musste er damit rechnen, dass der

Rechner Dateien derartigen Umfangs speichern wiirde, um den Arbeitsspeicher zu ehtlasten.
Die Behauptung des Klagers; dass er das Programm Vivostatic nicht a‘.uf seinem PC

installiert gehabt habe, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Kléger ansonsten fast 20 Filmdateien unter diesem Format aus dem Intemet
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L] . .
heruntergeladén hat, wenn er nicht in der Lage war, diese anzusehen. Zum einen ist davon |
auszugehen, dass diese Dateien entgeltpflichtig waren, zum anderen nimmt - das
Herunterladen derartiger Dateién auch bei einem modemen PC einiges an Zeit in Anspruch.
 Des weitereh wird bei derartigen Dateien in der Regel vor dem Download gefragt, ob dieser
érfolgen soll. Ohne eine bewusste Handlung des Klagers konnten diese Dateien daher nicht

auf den Rechner gelangen.

Vor diesem Hintergrund war das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien des
Arbeitsvertrages im einem MaRe gestért, dass es der 'Beklagten‘. nicht mehr zumutbar war,

das Arbeitsverhéltnis fortzusetzen.

2. Auch die Abwagung -aller in Betracht kommenden Interessen der Parteien imk
konkreten Fall fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Der Klager ist alleinstehend, so dass die
'aurserordentllche Kundlgung fir ihn bzw. seine Familie keine auBergewdhnliche Harte
darstellt, die im Rahmen der Interessenabwégung heranzuziehen ware. .Das
Arbeitsverhaltnis hat ca. 1,5 Jahre angedaUert, so dass auch aus der Dauer des
Arbeitsverhéitnisses keine besondere Umsténde heranzuziehen sind. Der Klager war in dem
Verkaufsburo in Dusseldorf gemelnsam mit Iedlgllch zwei weiteren Arbeltnehmern tatig, so
dass er der Kontrolle des Arbeltgebers weltestgehend “entzogen war. Insofern st
heranzuziehen, dass der Arbeitgeber ein besonderes Bedurfnis zu einer vertrauensvollen
- Zusammenarbeit hat und sich darauf verlassen _muss, Vdass dié von ihm bereitgestellten
Ressourcen nicht zu privaten Zwecken entgegen ausdriicklicher Verei'nbarung genutzt
werden,rda hier eine Kontrolle eben gerade nicht maoglich ist.

Il. Aufgrund der wwksamen Beendlgung des Arbeitsverhaltnisses stehen dem Klager
auch keine Vergltungsanspriche Uber die bis zum 07.05.2001 durch die Beklagte .
abgerechneten Betrage 2u.

Il Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG, § 91 ZPO.

IV. Die Streitwertentscheidung beruht aL|f § 3 ZPO, § 12 Abs. 7 ArbGG, § 25 GKG.
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| Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partei

Berufung:

- eingelegt werden, weil es sich um eine Bestandsschutzstreitigkeit handelt.

Fur die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gvegeben.

Die Berufung muss

innerhalb einer N o t f ri s t* von einem Monat
nach Zustellung des in volistindiger Form
abgefassten Urteils ' . -

beim Landesarbeltsgencht Dusseldorf, LudW|g -Erhard-Allee 21, 40227 Dusseldorf, Fax:
(0211) 7770 - 2199 eingegangen sein. ‘

Die Berufungsschrift muss von. einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwalt eingereicht werden; an seine Stelle kénnen Vertreter einer Gewerkschaft oder
einer Vereinigung von Arbeitgebern oder von Zusammenschliissen solcher Verbdnde treten,
wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der
Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. Die gleiche Befugnis
haben Angestellte juristische Personen, deren Anteile sdmtlich im wirtschaftlichen Eigentum

einer der zuvor genannten Organisationen stehen, solange die juristische Person

ausschlieBlich die Rechtsberatung und. Prozessvertretung der Mitglieder der Orgamsatlon
entsprechend deren Satzung durchfuhrt.

* Eine Notfrist ist unabénderlich und kann nicht verléngert werden.
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Geschiftsnummer:
4 Ca 3437/01

Verkindet
~am: 01.08.2001

Regierungsangestelite
als Urkundsbeamtin’
- der Geschéftsstelle
ARBEITSGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

des
- Klager -
gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Diisseldorf
auf die mundliche Verhandiung vom 01.08.2001
durch die Richterimals Vorsitzende sowie den ehrenamtlichen Richte s

~und die ehrenamt“l/i_che» Richterind i -

fir Re c ht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klégef.

3. Der Streitwert betragt 64.080,92 DM.
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TATBESTAND

Der Klager wendet sich gegen eine auBerordentliche K(Jndigung'und macht Anspriiche

auf Annahmeverzugslohn geltend.

Der Klager ist seit dem Dézember 1999 bei der Beklagten als Sales Mahager in -der
Niederlassung Dusseldorf beschaftigt. Das durchschnittlichérBruttoeinkommen betragt
ca. 10.800 DM. ‘

Die Beklagte hat das Arbeitsverhaltnis mit'Schreiben vom 07.05.2001 auBerordentlich
gekundigt. ' ' :

Die Parteien haben am 14.11.2000 eine Vereinbarung zur Uberlassung eines Internet-

Zugangs getroffén. In diesér ist folgendes geregelt:
§ 6 Nutzungsumfang -
(...) Der Internetzugang darf nur fir dienstliche/geschéftliché Zwecke verwendet werden.

Das Spe/chem (Herunterladen) von Daten gesetzesw1dngen rechtsrad/kalen oder

pomograph/schen Inhalts ist in jedem Fall unzulass:g

- § 11 Folgen von VerstéBen gegen diese Vereinbarung

Der Interhétzugang des Arbeitnehmers kann bei erheblichem oder dauerhaftem Verstol3
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorﬁbergehend oder dauerhaft gesperrt
oder mit Einschrénkungen versehen werden. ’

" Die Beklagte hat im April 2001 eine UberprUfUng der I’ntemétnutzungen samtlicher

Mitarbeiter durchgefuhrt Das Ergebnis fur den Zeitraum vom 01.02. bis zum-30.04.2001
lag am 03.05.2001 vor. Zwischen den Partelen ist unstreitig, dass der Klager wahrend
der Arbeitszeit Dateien mit pornografischem Inhalt herun_tergeladen hat.

Nach Ausspruch der auRerordentlichen _Kuhdiéung hat der Klager das von ihm genutzte

Laptop an die Beklagte 2urUCkgegeben, nachdem er private Daten geldscht hat.

Der Klager beantragt,
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1. . fes,tzustelle‘n, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaltnis durch
die KUndiguhg der Beklagten vom 07.05.2001 nicht beendet worden ist,

2. fur den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1.) die Beklagte zu verurteilen, bis
zum rechtskraftigen AbscthB des Verfahrens den Kéger als Sales Manager,

Niederlassung Dusseldorf weiterzubeschéaftigen,

3. die Beklagte zu vefurteilen, ah den Klager Vergltung

a)’ fir den Monat Mai 2001 in Hohe von 10.833,00 DM brutto abziiglich netto
gezahlter 918,08 DM zuzuglich 5 % Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach §
1 des Diskontsatz-UberIeit?ungsgesetzes aus dem Bruttobetrag seit dem
01.06.2001, -

b) flr den Monat Juni 2001 10.833,00 DM brutto zuzlglich 5 % Zinsen uber
dem Basiszinssatz nach § 1 dés Diskontsatz-Uberleitungsgesetzes aus
dem Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 sowie

~¢) far den ,Monat Juli 2001 10.833,00 DM brutto nebst 5 % Zinsen tber dem
Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-UberIeitungsgesetzes aué dem
" Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 zu zahlen. o

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sié behauptet, der Klager habe in der Zeit vom 01.02. — 01.03.2001 insgesamt 9 Stundén,
10 Mihuten und 50 Sekunden und damit 10 % der Interhetnutzungszeit mit porhografischen
Dateien verbracht. Wegen der einzelnen aufgerufenen Inte_m‘etadressenj wird auf die von der
Beklagten vorgelegte Liste sowie auf die auszugsweise vorgelegten Bildausdrucke
verwiesen. Vom 01.03. — 01.04. 2001 habe der Kiager 10 Stunden, 1 Minute und 50
Sekunden m|t pornografischen Dateien verbracht, in der Zeit vom 01. — 15.04.2001 5
Stunden, 56 Minuten und 50 Sekunden sowie vom 16.04. — 30.04.2001 6 Stunden, 48
Minuten und 40 Sekunden. Das Uberprifungssystem habe jedoch nur diejenigen Adressen
herausflltern kénnen, die auch eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen. |

Der Klager habe wesiterhin Uber seine geschéﬁliche E-Mail-Adresse Kontakt mit Prostituierten
gefihrt. Insoweit wird auf die von der Beklagten vorgelegten E-Mail-Ausdrucke verwiesen.
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~Im dbrigen habe der Klager auf seinem geschéftlichen Laptop ‘mindestens zwanzig

Vi’deoclips mit pornografischem Inhalt sowie mehrere pomografische Bilder gespeichert.

Diese Bildef konnten nur mit einem speziell fur Pomografie verwendeten Programm

Vivostatic’ abgespieltvwerden. Auf die von der Beklagten vorgelegten Ausdrucke der Bilder

sowie von Auszlgen der Filme wird insoweit Bezug genommen.

Der Klager bestreitet die Nutzung des Internets in dem von der Beklagten vofgetragénen

Umfang mit Nichtwissen. Zudem vertritt er die Auffassung, dass sich in § 6 der Vereinbarung

Gber die Internetnutzung eine Unklarheit bezijglich der Begriffe Speichern und Herunterladen
befindet. Weiterhin habe die Beklégte berinch'dér E-Mails des Klagers unzuldssig in die ‘

Privatsphare des Klagers eingegriffen. Es habe aber auch vkeinev'Verabredungen mit

Prostituierten gegeben.

Weiterhin habe er das Programm Vivostatic nicht auf seinem Computer installiert gehabt.

~ Die Beklagte habe zudem mit § 1:1 der Internefnut’zungsvereinbarung die Konsequ‘\enzeyn aus

der Verletzung der Internetregelung vorgegeben. Der Klager habe daher nicht mit einer
auBerordentlichen Kiindigung rechnen missen. Die Beklagte héatte zumindest eine

Abmahnung aussprechen mussen.

Wegen des weiteren‘Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Klage ist zulassig, aber unbegriindet.

l. Die auBerordentliche Kiindigung vom 07.05.2001 hat das Arbeitsverhaltnis wirksam

beendet.

1. Nach'§ 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhaltnis 6hne Einhalt einer Kt‘.‘lndigungsfrist
aus wichtigen Grund gekUndigt werdeh, wehn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem
Kindigenden unter Berl'Jcksichtiguhg aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwégung
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dﬁenstverhéltnisses bis zum Ablauf
der KUndigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zuné&chst ist dabei festzustellen, ob‘der

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
- -5-
[

von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt an sich geeignet |st eine aurserordentllche

Kundlgung zZu begrunden

a) Im vorliegenden Rechtsstreit ergibt diese Prifung auf der ersten Stufe, dass die von
der Beklagten vorgetragenen Kindigungsgrinde einen: wichtigen »GrundA iSd § 626 BGB

darstellen kénnen.

Die Frage der unberechtigten Internetnutzung zu privaten -Zwécken ist bislang in der
Rechtsprechung kaum geklért worden. Aus der in'gew_-issen .Bereichen ‘parallel Iiegeﬁden
Kasuistik der unberechtigten Privattelefonate kann insoweit der Grundsatz 'herangezoge_n
werden, dass eine Kundigung immer dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein ausdr(jckliches
Verbot des Arbeitgébers vorliegt (LAG Niedersachsen, NZA-RR 1999, 813).

- Entgegen der Auffassung ~des Klagers war der Ausspruch einer Abmahnung nicht
erforderlich. Zundchst ist festzustellen, dass es sich hier um eine Stérung im

Vertrauensbereich handelt.

Eine Abmahnung ist bei Stérungen im Vertrauensbereich entbehrlich, wenn es sich um eine
schwere Pflichtverletzung handelt, deren RechtSW|dr|gke|t der Arbeitnehmer ohne weiteres
erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeltgeber offensichtlich
ausgeschlossen ist (ArbG Wesel, Urteil vom 21.03.2001, 5 Ca 4021/00, NZA 2001, 786; vgl.
'BAG, Urteil vom 04.06.1997, 2 AZR 526/96, A'P Nr. 137 zu § 626 BGB). Der Klager konnte
bei dem Nutzungsumfang in dieser Nutzungsart nicht davon ausgehen dass dieser noch

von dem Einverstandnis der Beklagten gedeckt war. |

Aufgrund dervInternetnutZungsvereinbarung vom 20.11.2000 war es fur den Klég'er ohne
weiteres zu erkennen, dass die Nutzung des Intemets in der von der Beklagten geschilderten
Weise und in dem vorgetragenen Umfang nicht von dem Einverstindnis des Arbeitgebers
gedeckt war. Es‘ mag sein, dass 'der Arbeitgeber private E-Mail-Kommunikation in einem
beschrédnkten Rahmen geduldet hat Das von der . Beklagten vorgetragene

Nutzungsverhalten des Klagers gehf jedoch weit liber das Ubliche MaR hinaus. Hierbei istzu
berijcksi;:htigen, dass sich die Nutzungszeiten' wéhrend der regelméBigen Arbeitszeiten des
Klagers befinden. Es kann insoweit dahinstehen, welchen Anteil der Klager an seiner
regelmagigen Arbeitszeit im einzelnen mit privater lnternétnutzun_g ‘verbracht hat, da sich
- auch bei der von dem Klager vorgetragenen héheren Arbeitszeit der Anteil der thzung in
| einem erheblichen Bereich befindet. Der Kldger hat einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit
mit privater - Nutzung ‘des' Internets  verbracht, obwohl die Beklagte durch . die
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Nutzungsvéreinbarung gleich doppelt zum Ausdruck gebracht hat, dass sie dieses Verhalten

missbilligt.

Der Klager kann sich insoweit nicht darauf berufen, dass die Beklagte in § 11 der
Interhetnutzungsregelung als einzigé Sénktion die Sperrung oder Eihschrénkung des
Internetanschlusses aufgeflihrt hat. Dadurch ist das Recht auf den Ausspruch einer
" auBerordentIichen Kiindigung nicht ausgeschloésen Das Recht zur auRerordentlichen
Kundlgung kann durch die Arbeitsvertragsparteien weder ausgeschlossen noch beschrankt
werden. Es ist lediglich zuléssig, einzelne Kundlgungsgrunde im Rahmen des § 626 BGB zu
konkretisieren. Eine derartige Regelung haben dle Parteien jedoch weder im Rahmen des
/ Arbeitsvertrages noch im Rahmen der Internetvereinbarung getroffen. Der Klager konnte
daher auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte durch die Beschréankung der
Sanktion im Rahmen der Ihternetnutzungsvereinbarung, die ausschlieBlich die Nutzung als
so‘Iché bétrifft, jeglicher weiterer arbeitsrechtlicher Méglichkeiten begibt. Im Hinblick auf die
erhebliche Uberschréitung der Nutzungsregelung musste der Kldger wissen, dass es die
Beklagte nicht auf der Sperrung des Anschlusses beruhen lassen wurde.

~Im weiteren ist zu prifen, ob eine Wiederhersteliung des Vertrauens zwischen den Parteien
erwartet werden kann. Es ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen dass der Klager das
verlorene Vertrauen der Beklagten wieder gewinnen kann. Vor dem Hintergrund der von der
Beklagten erhobenen Vorwlrfe erscheint dieses jedoch nach Auffassung der Kammer als
“nicht mehr moglich. Bei einer derartigen Erschitterung ~ der notwehdigen ‘
Veftrauensgrundlagé zwischen den Parteien erscheint es der Kammer nicht mehr maglich,
dass zwischen den Parteien jemals ein Vertrauensverhéltnis wieder hergestellt werden. Der

Ausspruch einer Abmahnung war daher entbehrlich.

b) Der an sich zur auRerordentlichen Kiindigung geeignete Sachverhalt hat auch im
Streitfall zu einer konkreten Beeintréchtigung des Arbeitsverhéltnisses gefahrt. '

aa) Der Klager hat in erheblichem Umfang gegén die Regelungen der
InternetnutzUng5vereihbar0ng einerseits durch die umfangreiche Nutzung des Internets zu
privaten Zwécken, andererseits durch das Herunterladen von Dateien pornografischen
Inhalts in erheblichem Umfang verstoRen. Bei der Beklagten existiert eine ausdriickliche
Nutzungsregelung fir das Internet, in der es dem Klager untersagt worden ist, das Internet
einerseits generell fur private Zwecke zu nutzen, andererseits Dateien pornografischen
Inhalts zu speichern und heruhterzuladen. Insoweit liegt keine Unklarheit in der Formulierung
der Vereinbarung vor. Die Beklagté hat Iediglich zum Ausdruck gebracht, dass auch der
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‘durch das Offnen einer Internetseite entstehende Herunterladevorgang nicht zuléssig ist. -

Durch das Herunterladen gélangen Daten aus dem Internet in den temporaren Speicher des
Rechners.

bb) Der Klager kann die von der Beklagten vorgetragenen Nutzungszeiten nicht mit
Nichtwissen bestreiten. Es ist nicht seiner Wahrnehmung entzogen, wie lange er das Internet
nufzt, um bestimmte Links odér Sites aufzurufen. Es hatte dem Klager insoweit oblegen, die
'von der Beklagten vorgelegten Nutzungslisten qualifiziert Zu bestreiten. Insoweit ist auch
noch anZumerken, dass es technisch durchaus nachvollziehbar ist, dass in einer

‘Nutzungszeit von 9 StLlnden Uber 3000 sogenannte Links -aufgerufen worden sind. Der

Klager musste nicht jede einzelne Seite dieser Links sich auch ansehen, damit dieses Link
doku‘mentiert wird, da jede Durchleitung, die durch das Anklicken eines Buttons auf einer

: Internetseite eine Weiterleitung Uber mehrere Links bedeuten kann, ohne dass der Nutzer

hiervon etwas bemerkt. Diese Durchleltung erfolgt so schnell, dass sie nicht einmal auf der
Statuslelste des Rechners verfolgt werden kann. Aus der Nutzungsllste ist im Ubrigen auch
ersichtlich, dass das Aufzelchnungsprogramm auch das automatische Aufrufen zusatzllcher‘

:,Sites bzw. von Bildern etc. dokumentiert hat. _

Es bestehen seitens der Kammer daher keine Zweifei, dass der Klager sich in dem von der
Beklagten vorgétragenen Umfang mit Internetdateien pornografischen Inhalts beschaftigt
hat. |

cc)im Ubrigen ist diese Nutzung auch dadurch dokumentiert worden, dass auf dem PC des
Klagers in gréBerem Umfang Dateien pornografischen Inhalts gespeichert waren. Es kann
insoweit dahinstehén, ob diese Dateien Iediglich aufgrund ihres Umfangés als temporére
Dateien im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden oder ob der Klager sie bewusst
gespeichert hat. Zum einen wird das temporére . Verzeichnis nicht zwingend mit jedem
Ausschalten des Rechners geléscht, sondem nur, wenn dieses durch den Nutzer oder den
Systemverwalter so vorgegeben ist. Zum anderen- befanden sich auf dem ausschlieBlich von
dem Klager genutzten Rechner fas.t zwanzig Filme und eine gréRere Anzahl Bildér und damit
eine erhebliche Datenmenge. Diese musste'der'KIéger zuh einen h'éruhterladen, um diese

* Uberhaupt nutzen bzw. ansehen zu kénnen, zum anderen musste er damit rechnen, dass der

Rechner Dateien derartigen Umfangs speichern wiirde, um den Arbeitsspeicher zu ehtlasten.
Die Behauptung des Klagers; dass er das Programm Vivostatic nicht a‘.uf seinem PC

installiert gehabt habe, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Kléger ansonsten fast 20 Filmdateien unter diesem Format aus dem Intemet
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L] . .
heruntergeladén hat, wenn er nicht in der Lage war, diese anzusehen. Zum einen ist davon |
auszugehen, dass diese Dateien entgeltpflichtig waren, zum anderen nimmt - das
Herunterladen derartiger Dateién auch bei einem modemen PC einiges an Zeit in Anspruch.
 Des weitereh wird bei derartigen Dateien in der Regel vor dem Download gefragt, ob dieser
érfolgen soll. Ohne eine bewusste Handlung des Klagers konnten diese Dateien daher nicht

auf den Rechner gelangen.

Vor diesem Hintergrund war das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien des
Arbeitsvertrages im einem MaRe gestért, dass es der 'Beklagten‘. nicht mehr zumutbar war,

das Arbeitsverhéltnis fortzusetzen.

2. Auch die Abwagung -aller in Betracht kommenden Interessen der Parteien imk
konkreten Fall fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Der Klager ist alleinstehend, so dass die
'aurserordentllche Kundlgung fir ihn bzw. seine Familie keine auBergewdhnliche Harte
darstellt, die im Rahmen der Interessenabwégung heranzuziehen ware. .Das
Arbeitsverhaltnis hat ca. 1,5 Jahre angedaUert, so dass auch aus der Dauer des
Arbeitsverhéitnisses keine besondere Umsténde heranzuziehen sind. Der Klager war in dem
Verkaufsburo in Dusseldorf gemelnsam mit Iedlgllch zwei weiteren Arbeltnehmern tatig, so
dass er der Kontrolle des Arbeltgebers weltestgehend “entzogen war. Insofern st
heranzuziehen, dass der Arbeitgeber ein besonderes Bedurfnis zu einer vertrauensvollen
- Zusammenarbeit hat und sich darauf verlassen _muss, Vdass dié von ihm bereitgestellten
Ressourcen nicht zu privaten Zwecken entgegen ausdriicklicher Verei'nbarung genutzt
werden,rda hier eine Kontrolle eben gerade nicht maoglich ist.

Il. Aufgrund der wwksamen Beendlgung des Arbeitsverhaltnisses stehen dem Klager
auch keine Vergltungsanspriche Uber die bis zum 07.05.2001 durch die Beklagte .
abgerechneten Betrage 2u.

Il Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG, § 91 ZPO.

IV. Die Streitwertentscheidung beruht aL|f § 3 ZPO, § 12 Abs. 7 ArbGG, § 25 GKG.
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| Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partei

Berufung:

- eingelegt werden, weil es sich um eine Bestandsschutzstreitigkeit handelt.

Fur die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gvegeben.

Die Berufung muss

innerhalb einer N o t f ri s t* von einem Monat
nach Zustellung des in volistindiger Form
abgefassten Urteils ' . -

beim Landesarbeltsgencht Dusseldorf, LudW|g -Erhard-Allee 21, 40227 Dusseldorf, Fax:
(0211) 7770 - 2199 eingegangen sein. ‘

Die Berufungsschrift muss von. einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwalt eingereicht werden; an seine Stelle kénnen Vertreter einer Gewerkschaft oder
einer Vereinigung von Arbeitgebern oder von Zusammenschliissen solcher Verbdnde treten,
wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der
Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. Die gleiche Befugnis
haben Angestellte juristische Personen, deren Anteile sdmtlich im wirtschaftlichen Eigentum

einer der zuvor genannten Organisationen stehen, solange die juristische Person

ausschlieBlich die Rechtsberatung und. Prozessvertretung der Mitglieder der Orgamsatlon
entsprechend deren Satzung durchfuhrt.

* Eine Notfrist ist unabénderlich und kann nicht verléngert werden.
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Geschiftsnummer:
4 Ca 3437/01

Verkindet
~am: 01.08.2001

Regierungsangestelite
als Urkundsbeamtin’
- der Geschéftsstelle
ARBEITSGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

des
- Klager -
gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Diisseldorf
auf die mundliche Verhandiung vom 01.08.2001
durch die Richterimals Vorsitzende sowie den ehrenamtlichen Richte s

~und die ehrenamt“l/i_che» Richterind i -

fir Re c ht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klégef.

3. Der Streitwert betragt 64.080,92 DM.

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

-

Internet-Zeltschrlft far Rechtsmformatlk und Informationsrecht - http://www.jurpc. de
2.

TATBESTAND

Der Klager wendet sich gegen eine auBerordentliche K(Jndigung'und macht Anspriiche

auf Annahmeverzugslohn geltend.

Der Klager ist seit dem Dézember 1999 bei der Beklagten als Sales Mahager in -der
Niederlassung Dusseldorf beschaftigt. Das durchschnittlichérBruttoeinkommen betragt
ca. 10.800 DM. ‘

Die Beklagte hat das Arbeitsverhaltnis mit'Schreiben vom 07.05.2001 auBerordentlich
gekundigt. ' ' :

Die Parteien haben am 14.11.2000 eine Vereinbarung zur Uberlassung eines Internet-

Zugangs getroffén. In diesér ist folgendes geregelt:
§ 6 Nutzungsumfang -
(...) Der Internetzugang darf nur fir dienstliche/geschéftliché Zwecke verwendet werden.

Das Spe/chem (Herunterladen) von Daten gesetzesw1dngen rechtsrad/kalen oder

pomograph/schen Inhalts ist in jedem Fall unzulass:g

- § 11 Folgen von VerstéBen gegen diese Vereinbarung

Der Interhétzugang des Arbeitnehmers kann bei erheblichem oder dauerhaftem Verstol3
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorﬁbergehend oder dauerhaft gesperrt
oder mit Einschrénkungen versehen werden. ’

" Die Beklagte hat im April 2001 eine UberprUfUng der I’ntemétnutzungen samtlicher

Mitarbeiter durchgefuhrt Das Ergebnis fur den Zeitraum vom 01.02. bis zum-30.04.2001
lag am 03.05.2001 vor. Zwischen den Partelen ist unstreitig, dass der Klager wahrend
der Arbeitszeit Dateien mit pornografischem Inhalt herun_tergeladen hat.

Nach Ausspruch der auRerordentlichen _Kuhdiéung hat der Klager das von ihm genutzte

Laptop an die Beklagte 2urUCkgegeben, nachdem er private Daten geldscht hat.

Der Klager beantragt,
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1. . fes,tzustelle‘n, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaltnis durch
die KUndiguhg der Beklagten vom 07.05.2001 nicht beendet worden ist,

2. fur den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1.) die Beklagte zu verurteilen, bis
zum rechtskraftigen AbscthB des Verfahrens den Kéger als Sales Manager,

Niederlassung Dusseldorf weiterzubeschéaftigen,

3. die Beklagte zu vefurteilen, ah den Klager Vergltung

a)’ fir den Monat Mai 2001 in Hohe von 10.833,00 DM brutto abziiglich netto
gezahlter 918,08 DM zuzuglich 5 % Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach §
1 des Diskontsatz-UberIeit?ungsgesetzes aus dem Bruttobetrag seit dem
01.06.2001, -

b) flr den Monat Juni 2001 10.833,00 DM brutto zuzlglich 5 % Zinsen uber
dem Basiszinssatz nach § 1 dés Diskontsatz-Uberleitungsgesetzes aus
dem Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 sowie

~¢) far den ,Monat Juli 2001 10.833,00 DM brutto nebst 5 % Zinsen tber dem
Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-UberIeitungsgesetzes aué dem
" Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 zu zahlen. o

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sié behauptet, der Klager habe in der Zeit vom 01.02. — 01.03.2001 insgesamt 9 Stundén,
10 Mihuten und 50 Sekunden und damit 10 % der Interhetnutzungszeit mit porhografischen
Dateien verbracht. Wegen der einzelnen aufgerufenen Inte_m‘etadressenj wird auf die von der
Beklagten vorgelegte Liste sowie auf die auszugsweise vorgelegten Bildausdrucke
verwiesen. Vom 01.03. — 01.04. 2001 habe der Kiager 10 Stunden, 1 Minute und 50
Sekunden m|t pornografischen Dateien verbracht, in der Zeit vom 01. — 15.04.2001 5
Stunden, 56 Minuten und 50 Sekunden sowie vom 16.04. — 30.04.2001 6 Stunden, 48
Minuten und 40 Sekunden. Das Uberprifungssystem habe jedoch nur diejenigen Adressen
herausflltern kénnen, die auch eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen. |

Der Klager habe wesiterhin Uber seine geschéﬁliche E-Mail-Adresse Kontakt mit Prostituierten
gefihrt. Insoweit wird auf die von der Beklagten vorgelegten E-Mail-Ausdrucke verwiesen.
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~Im dbrigen habe der Klager auf seinem geschéftlichen Laptop ‘mindestens zwanzig

Vi’deoclips mit pornografischem Inhalt sowie mehrere pomografische Bilder gespeichert.

Diese Bildef konnten nur mit einem speziell fur Pomografie verwendeten Programm

Vivostatic’ abgespieltvwerden. Auf die von der Beklagten vorgelegten Ausdrucke der Bilder

sowie von Auszlgen der Filme wird insoweit Bezug genommen.

Der Klager bestreitet die Nutzung des Internets in dem von der Beklagten vofgetragénen

Umfang mit Nichtwissen. Zudem vertritt er die Auffassung, dass sich in § 6 der Vereinbarung

Gber die Internetnutzung eine Unklarheit bezijglich der Begriffe Speichern und Herunterladen
befindet. Weiterhin habe die Beklégte berinch'dér E-Mails des Klagers unzuldssig in die ‘

Privatsphare des Klagers eingegriffen. Es habe aber auch vkeinev'Verabredungen mit

Prostituierten gegeben.

Weiterhin habe er das Programm Vivostatic nicht auf seinem Computer installiert gehabt.

~ Die Beklagte habe zudem mit § 1:1 der Internefnut’zungsvereinbarung die Konsequ‘\enzeyn aus

der Verletzung der Internetregelung vorgegeben. Der Klager habe daher nicht mit einer
auBerordentlichen Kiindigung rechnen missen. Die Beklagte héatte zumindest eine

Abmahnung aussprechen mussen.

Wegen des weiteren‘Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Klage ist zulassig, aber unbegriindet.

l. Die auBerordentliche Kiindigung vom 07.05.2001 hat das Arbeitsverhaltnis wirksam

beendet.

1. Nach'§ 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhaltnis 6hne Einhalt einer Kt‘.‘lndigungsfrist
aus wichtigen Grund gekUndigt werdeh, wehn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem
Kindigenden unter Berl'Jcksichtiguhg aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwégung
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dﬁenstverhéltnisses bis zum Ablauf
der KUndigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zuné&chst ist dabei festzustellen, ob‘der
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von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt an sich geeignet |st eine aurserordentllche

Kundlgung zZu begrunden

a) Im vorliegenden Rechtsstreit ergibt diese Prifung auf der ersten Stufe, dass die von
der Beklagten vorgetragenen Kindigungsgrinde einen: wichtigen »GrundA iSd § 626 BGB

darstellen kénnen.

Die Frage der unberechtigten Internetnutzung zu privaten -Zwécken ist bislang in der
Rechtsprechung kaum geklért worden. Aus der in'gew_-issen .Bereichen ‘parallel Iiegeﬁden
Kasuistik der unberechtigten Privattelefonate kann insoweit der Grundsatz 'herangezoge_n
werden, dass eine Kundigung immer dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein ausdr(jckliches
Verbot des Arbeitgébers vorliegt (LAG Niedersachsen, NZA-RR 1999, 813).

- Entgegen der Auffassung ~des Klagers war der Ausspruch einer Abmahnung nicht
erforderlich. Zundchst ist festzustellen, dass es sich hier um eine Stérung im

Vertrauensbereich handelt.

Eine Abmahnung ist bei Stérungen im Vertrauensbereich entbehrlich, wenn es sich um eine
schwere Pflichtverletzung handelt, deren RechtSW|dr|gke|t der Arbeitnehmer ohne weiteres
erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeltgeber offensichtlich
ausgeschlossen ist (ArbG Wesel, Urteil vom 21.03.2001, 5 Ca 4021/00, NZA 2001, 786; vgl.
'BAG, Urteil vom 04.06.1997, 2 AZR 526/96, A'P Nr. 137 zu § 626 BGB). Der Klager konnte
bei dem Nutzungsumfang in dieser Nutzungsart nicht davon ausgehen dass dieser noch

von dem Einverstandnis der Beklagten gedeckt war. |

Aufgrund dervInternetnutZungsvereinbarung vom 20.11.2000 war es fur den Klég'er ohne
weiteres zu erkennen, dass die Nutzung des Intemets in der von der Beklagten geschilderten
Weise und in dem vorgetragenen Umfang nicht von dem Einverstindnis des Arbeitgebers
gedeckt war. Es‘ mag sein, dass 'der Arbeitgeber private E-Mail-Kommunikation in einem
beschrédnkten Rahmen geduldet hat Das von der . Beklagten vorgetragene

Nutzungsverhalten des Klagers gehf jedoch weit liber das Ubliche MaR hinaus. Hierbei istzu
berijcksi;:htigen, dass sich die Nutzungszeiten' wéhrend der regelméBigen Arbeitszeiten des
Klagers befinden. Es kann insoweit dahinstehen, welchen Anteil der Klager an seiner
regelmagigen Arbeitszeit im einzelnen mit privater lnternétnutzun_g ‘verbracht hat, da sich
- auch bei der von dem Klager vorgetragenen héheren Arbeitszeit der Anteil der thzung in
| einem erheblichen Bereich befindet. Der Kldger hat einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit
mit privater - Nutzung ‘des' Internets  verbracht, obwohl die Beklagte durch . die
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Nutzungsvéreinbarung gleich doppelt zum Ausdruck gebracht hat, dass sie dieses Verhalten

missbilligt.

Der Klager kann sich insoweit nicht darauf berufen, dass die Beklagte in § 11 der
Interhetnutzungsregelung als einzigé Sénktion die Sperrung oder Eihschrénkung des
Internetanschlusses aufgeflihrt hat. Dadurch ist das Recht auf den Ausspruch einer
" auBerordentIichen Kiindigung nicht ausgeschloésen Das Recht zur auRerordentlichen
Kundlgung kann durch die Arbeitsvertragsparteien weder ausgeschlossen noch beschrankt
werden. Es ist lediglich zuléssig, einzelne Kundlgungsgrunde im Rahmen des § 626 BGB zu
konkretisieren. Eine derartige Regelung haben dle Parteien jedoch weder im Rahmen des
/ Arbeitsvertrages noch im Rahmen der Internetvereinbarung getroffen. Der Klager konnte
daher auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte durch die Beschréankung der
Sanktion im Rahmen der Ihternetnutzungsvereinbarung, die ausschlieBlich die Nutzung als
so‘Iché bétrifft, jeglicher weiterer arbeitsrechtlicher Méglichkeiten begibt. Im Hinblick auf die
erhebliche Uberschréitung der Nutzungsregelung musste der Kldger wissen, dass es die
Beklagte nicht auf der Sperrung des Anschlusses beruhen lassen wurde.

~Im weiteren ist zu prifen, ob eine Wiederhersteliung des Vertrauens zwischen den Parteien
erwartet werden kann. Es ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen dass der Klager das
verlorene Vertrauen der Beklagten wieder gewinnen kann. Vor dem Hintergrund der von der
Beklagten erhobenen Vorwlrfe erscheint dieses jedoch nach Auffassung der Kammer als
“nicht mehr moglich. Bei einer derartigen Erschitterung ~ der notwehdigen ‘
Veftrauensgrundlagé zwischen den Parteien erscheint es der Kammer nicht mehr maglich,
dass zwischen den Parteien jemals ein Vertrauensverhéltnis wieder hergestellt werden. Der

Ausspruch einer Abmahnung war daher entbehrlich.

b) Der an sich zur auRerordentlichen Kiindigung geeignete Sachverhalt hat auch im
Streitfall zu einer konkreten Beeintréchtigung des Arbeitsverhéltnisses gefahrt. '

aa) Der Klager hat in erheblichem Umfang gegén die Regelungen der
InternetnutzUng5vereihbar0ng einerseits durch die umfangreiche Nutzung des Internets zu
privaten Zwécken, andererseits durch das Herunterladen von Dateien pornografischen
Inhalts in erheblichem Umfang verstoRen. Bei der Beklagten existiert eine ausdriickliche
Nutzungsregelung fir das Internet, in der es dem Klager untersagt worden ist, das Internet
einerseits generell fur private Zwecke zu nutzen, andererseits Dateien pornografischen
Inhalts zu speichern und heruhterzuladen. Insoweit liegt keine Unklarheit in der Formulierung
der Vereinbarung vor. Die Beklagté hat Iediglich zum Ausdruck gebracht, dass auch der
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‘durch das Offnen einer Internetseite entstehende Herunterladevorgang nicht zuléssig ist. -

Durch das Herunterladen gélangen Daten aus dem Internet in den temporaren Speicher des
Rechners.

bb) Der Klager kann die von der Beklagten vorgetragenen Nutzungszeiten nicht mit
Nichtwissen bestreiten. Es ist nicht seiner Wahrnehmung entzogen, wie lange er das Internet
nufzt, um bestimmte Links odér Sites aufzurufen. Es hatte dem Klager insoweit oblegen, die
'von der Beklagten vorgelegten Nutzungslisten qualifiziert Zu bestreiten. Insoweit ist auch
noch anZumerken, dass es technisch durchaus nachvollziehbar ist, dass in einer

‘Nutzungszeit von 9 StLlnden Uber 3000 sogenannte Links -aufgerufen worden sind. Der

Klager musste nicht jede einzelne Seite dieser Links sich auch ansehen, damit dieses Link
doku‘mentiert wird, da jede Durchleitung, die durch das Anklicken eines Buttons auf einer

: Internetseite eine Weiterleitung Uber mehrere Links bedeuten kann, ohne dass der Nutzer

hiervon etwas bemerkt. Diese Durchleltung erfolgt so schnell, dass sie nicht einmal auf der
Statuslelste des Rechners verfolgt werden kann. Aus der Nutzungsllste ist im Ubrigen auch
ersichtlich, dass das Aufzelchnungsprogramm auch das automatische Aufrufen zusatzllcher‘

:,Sites bzw. von Bildern etc. dokumentiert hat. _

Es bestehen seitens der Kammer daher keine Zweifei, dass der Klager sich in dem von der
Beklagten vorgétragenen Umfang mit Internetdateien pornografischen Inhalts beschaftigt
hat. |

cc)im Ubrigen ist diese Nutzung auch dadurch dokumentiert worden, dass auf dem PC des
Klagers in gréBerem Umfang Dateien pornografischen Inhalts gespeichert waren. Es kann
insoweit dahinstehén, ob diese Dateien Iediglich aufgrund ihres Umfangés als temporére
Dateien im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden oder ob der Klager sie bewusst
gespeichert hat. Zum einen wird das temporére . Verzeichnis nicht zwingend mit jedem
Ausschalten des Rechners geléscht, sondem nur, wenn dieses durch den Nutzer oder den
Systemverwalter so vorgegeben ist. Zum anderen- befanden sich auf dem ausschlieBlich von
dem Klager genutzten Rechner fas.t zwanzig Filme und eine gréRere Anzahl Bildér und damit
eine erhebliche Datenmenge. Diese musste'der'KIéger zuh einen h'éruhterladen, um diese

* Uberhaupt nutzen bzw. ansehen zu kénnen, zum anderen musste er damit rechnen, dass der

Rechner Dateien derartigen Umfangs speichern wiirde, um den Arbeitsspeicher zu ehtlasten.
Die Behauptung des Klagers; dass er das Programm Vivostatic nicht a‘.uf seinem PC

installiert gehabt habe, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Kléger ansonsten fast 20 Filmdateien unter diesem Format aus dem Intemet
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L] . .
heruntergeladén hat, wenn er nicht in der Lage war, diese anzusehen. Zum einen ist davon |
auszugehen, dass diese Dateien entgeltpflichtig waren, zum anderen nimmt - das
Herunterladen derartiger Dateién auch bei einem modemen PC einiges an Zeit in Anspruch.
 Des weitereh wird bei derartigen Dateien in der Regel vor dem Download gefragt, ob dieser
érfolgen soll. Ohne eine bewusste Handlung des Klagers konnten diese Dateien daher nicht

auf den Rechner gelangen.

Vor diesem Hintergrund war das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien des
Arbeitsvertrages im einem MaRe gestért, dass es der 'Beklagten‘. nicht mehr zumutbar war,

das Arbeitsverhéltnis fortzusetzen.

2. Auch die Abwagung -aller in Betracht kommenden Interessen der Parteien imk
konkreten Fall fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Der Klager ist alleinstehend, so dass die
'aurserordentllche Kundlgung fir ihn bzw. seine Familie keine auBergewdhnliche Harte
darstellt, die im Rahmen der Interessenabwégung heranzuziehen ware. .Das
Arbeitsverhaltnis hat ca. 1,5 Jahre angedaUert, so dass auch aus der Dauer des
Arbeitsverhéitnisses keine besondere Umsténde heranzuziehen sind. Der Klager war in dem
Verkaufsburo in Dusseldorf gemelnsam mit Iedlgllch zwei weiteren Arbeltnehmern tatig, so
dass er der Kontrolle des Arbeltgebers weltestgehend “entzogen war. Insofern st
heranzuziehen, dass der Arbeitgeber ein besonderes Bedurfnis zu einer vertrauensvollen
- Zusammenarbeit hat und sich darauf verlassen _muss, Vdass dié von ihm bereitgestellten
Ressourcen nicht zu privaten Zwecken entgegen ausdriicklicher Verei'nbarung genutzt
werden,rda hier eine Kontrolle eben gerade nicht maoglich ist.

Il. Aufgrund der wwksamen Beendlgung des Arbeitsverhaltnisses stehen dem Klager
auch keine Vergltungsanspriche Uber die bis zum 07.05.2001 durch die Beklagte .
abgerechneten Betrage 2u.

Il Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG, § 91 ZPO.

IV. Die Streitwertentscheidung beruht aL|f § 3 ZPO, § 12 Abs. 7 ArbGG, § 25 GKG.
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| Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partei

Berufung:

- eingelegt werden, weil es sich um eine Bestandsschutzstreitigkeit handelt.

Fur die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gvegeben.

Die Berufung muss

innerhalb einer N o t f ri s t* von einem Monat
nach Zustellung des in volistindiger Form
abgefassten Urteils ' . -

beim Landesarbeltsgencht Dusseldorf, LudW|g -Erhard-Allee 21, 40227 Dusseldorf, Fax:
(0211) 7770 - 2199 eingegangen sein. ‘

Die Berufungsschrift muss von. einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwalt eingereicht werden; an seine Stelle kénnen Vertreter einer Gewerkschaft oder
einer Vereinigung von Arbeitgebern oder von Zusammenschliissen solcher Verbdnde treten,
wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der
Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. Die gleiche Befugnis
haben Angestellte juristische Personen, deren Anteile sdmtlich im wirtschaftlichen Eigentum

einer der zuvor genannten Organisationen stehen, solange die juristische Person

ausschlieBlich die Rechtsberatung und. Prozessvertretung der Mitglieder der Orgamsatlon
entsprechend deren Satzung durchfuhrt.

* Eine Notfrist ist unabénderlich und kann nicht verléngert werden.
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Geschiftsnummer:
4 Ca 3437/01

Verkindet
~am: 01.08.2001

Regierungsangestelite
als Urkundsbeamtin’
- der Geschéftsstelle
ARBEITSGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

des
- Klager -
gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Diisseldorf
auf die mundliche Verhandiung vom 01.08.2001
durch die Richterimals Vorsitzende sowie den ehrenamtlichen Richte s

~und die ehrenamt“l/i_che» Richterind i -

fir Re c ht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klégef.

3. Der Streitwert betragt 64.080,92 DM.
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TATBESTAND

Der Klager wendet sich gegen eine auBerordentliche K(Jndigung'und macht Anspriiche

auf Annahmeverzugslohn geltend.

Der Klager ist seit dem Dézember 1999 bei der Beklagten als Sales Mahager in -der
Niederlassung Dusseldorf beschaftigt. Das durchschnittlichérBruttoeinkommen betragt
ca. 10.800 DM. ‘

Die Beklagte hat das Arbeitsverhaltnis mit'Schreiben vom 07.05.2001 auBerordentlich
gekundigt. ' ' :

Die Parteien haben am 14.11.2000 eine Vereinbarung zur Uberlassung eines Internet-

Zugangs getroffén. In diesér ist folgendes geregelt:
§ 6 Nutzungsumfang -
(...) Der Internetzugang darf nur fir dienstliche/geschéftliché Zwecke verwendet werden.

Das Spe/chem (Herunterladen) von Daten gesetzesw1dngen rechtsrad/kalen oder

pomograph/schen Inhalts ist in jedem Fall unzulass:g

- § 11 Folgen von VerstéBen gegen diese Vereinbarung

Der Interhétzugang des Arbeitnehmers kann bei erheblichem oder dauerhaftem Verstol3
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorﬁbergehend oder dauerhaft gesperrt
oder mit Einschrénkungen versehen werden. ’

" Die Beklagte hat im April 2001 eine UberprUfUng der I’ntemétnutzungen samtlicher

Mitarbeiter durchgefuhrt Das Ergebnis fur den Zeitraum vom 01.02. bis zum-30.04.2001
lag am 03.05.2001 vor. Zwischen den Partelen ist unstreitig, dass der Klager wahrend
der Arbeitszeit Dateien mit pornografischem Inhalt herun_tergeladen hat.

Nach Ausspruch der auRerordentlichen _Kuhdiéung hat der Klager das von ihm genutzte

Laptop an die Beklagte 2urUCkgegeben, nachdem er private Daten geldscht hat.

Der Klager beantragt,

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informatiohérecht - http://www.jurpc.de
: 3.

1. . fes,tzustelle‘n, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaltnis durch
die KUndiguhg der Beklagten vom 07.05.2001 nicht beendet worden ist,

2. fur den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1.) die Beklagte zu verurteilen, bis
zum rechtskraftigen AbscthB des Verfahrens den Kéger als Sales Manager,

Niederlassung Dusseldorf weiterzubeschéaftigen,

3. die Beklagte zu vefurteilen, ah den Klager Vergltung

a)’ fir den Monat Mai 2001 in Hohe von 10.833,00 DM brutto abziiglich netto
gezahlter 918,08 DM zuzuglich 5 % Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach §
1 des Diskontsatz-UberIeit?ungsgesetzes aus dem Bruttobetrag seit dem
01.06.2001, -

b) flr den Monat Juni 2001 10.833,00 DM brutto zuzlglich 5 % Zinsen uber
dem Basiszinssatz nach § 1 dés Diskontsatz-Uberleitungsgesetzes aus
dem Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 sowie

~¢) far den ,Monat Juli 2001 10.833,00 DM brutto nebst 5 % Zinsen tber dem
Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-UberIeitungsgesetzes aué dem
" Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 zu zahlen. o

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sié behauptet, der Klager habe in der Zeit vom 01.02. — 01.03.2001 insgesamt 9 Stundén,
10 Mihuten und 50 Sekunden und damit 10 % der Interhetnutzungszeit mit porhografischen
Dateien verbracht. Wegen der einzelnen aufgerufenen Inte_m‘etadressenj wird auf die von der
Beklagten vorgelegte Liste sowie auf die auszugsweise vorgelegten Bildausdrucke
verwiesen. Vom 01.03. — 01.04. 2001 habe der Kiager 10 Stunden, 1 Minute und 50
Sekunden m|t pornografischen Dateien verbracht, in der Zeit vom 01. — 15.04.2001 5
Stunden, 56 Minuten und 50 Sekunden sowie vom 16.04. — 30.04.2001 6 Stunden, 48
Minuten und 40 Sekunden. Das Uberprifungssystem habe jedoch nur diejenigen Adressen
herausflltern kénnen, die auch eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen. |

Der Klager habe wesiterhin Uber seine geschéﬁliche E-Mail-Adresse Kontakt mit Prostituierten
gefihrt. Insoweit wird auf die von der Beklagten vorgelegten E-Mail-Ausdrucke verwiesen.
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~Im dbrigen habe der Klager auf seinem geschéftlichen Laptop ‘mindestens zwanzig

Vi’deoclips mit pornografischem Inhalt sowie mehrere pomografische Bilder gespeichert.

Diese Bildef konnten nur mit einem speziell fur Pomografie verwendeten Programm

Vivostatic’ abgespieltvwerden. Auf die von der Beklagten vorgelegten Ausdrucke der Bilder

sowie von Auszlgen der Filme wird insoweit Bezug genommen.

Der Klager bestreitet die Nutzung des Internets in dem von der Beklagten vofgetragénen

Umfang mit Nichtwissen. Zudem vertritt er die Auffassung, dass sich in § 6 der Vereinbarung

Gber die Internetnutzung eine Unklarheit bezijglich der Begriffe Speichern und Herunterladen
befindet. Weiterhin habe die Beklégte berinch'dér E-Mails des Klagers unzuldssig in die ‘

Privatsphare des Klagers eingegriffen. Es habe aber auch vkeinev'Verabredungen mit

Prostituierten gegeben.

Weiterhin habe er das Programm Vivostatic nicht auf seinem Computer installiert gehabt.

~ Die Beklagte habe zudem mit § 1:1 der Internefnut’zungsvereinbarung die Konsequ‘\enzeyn aus

der Verletzung der Internetregelung vorgegeben. Der Klager habe daher nicht mit einer
auBerordentlichen Kiindigung rechnen missen. Die Beklagte héatte zumindest eine

Abmahnung aussprechen mussen.

Wegen des weiteren‘Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Klage ist zulassig, aber unbegriindet.

l. Die auBerordentliche Kiindigung vom 07.05.2001 hat das Arbeitsverhaltnis wirksam

beendet.

1. Nach'§ 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhaltnis 6hne Einhalt einer Kt‘.‘lndigungsfrist
aus wichtigen Grund gekUndigt werdeh, wehn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem
Kindigenden unter Berl'Jcksichtiguhg aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwégung
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dﬁenstverhéltnisses bis zum Ablauf
der KUndigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zuné&chst ist dabei festzustellen, ob‘der
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von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt an sich geeignet |st eine aurserordentllche

Kundlgung zZu begrunden

a) Im vorliegenden Rechtsstreit ergibt diese Prifung auf der ersten Stufe, dass die von
der Beklagten vorgetragenen Kindigungsgrinde einen: wichtigen »GrundA iSd § 626 BGB

darstellen kénnen.

Die Frage der unberechtigten Internetnutzung zu privaten -Zwécken ist bislang in der
Rechtsprechung kaum geklért worden. Aus der in'gew_-issen .Bereichen ‘parallel Iiegeﬁden
Kasuistik der unberechtigten Privattelefonate kann insoweit der Grundsatz 'herangezoge_n
werden, dass eine Kundigung immer dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein ausdr(jckliches
Verbot des Arbeitgébers vorliegt (LAG Niedersachsen, NZA-RR 1999, 813).

- Entgegen der Auffassung ~des Klagers war der Ausspruch einer Abmahnung nicht
erforderlich. Zundchst ist festzustellen, dass es sich hier um eine Stérung im

Vertrauensbereich handelt.

Eine Abmahnung ist bei Stérungen im Vertrauensbereich entbehrlich, wenn es sich um eine
schwere Pflichtverletzung handelt, deren RechtSW|dr|gke|t der Arbeitnehmer ohne weiteres
erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeltgeber offensichtlich
ausgeschlossen ist (ArbG Wesel, Urteil vom 21.03.2001, 5 Ca 4021/00, NZA 2001, 786; vgl.
'BAG, Urteil vom 04.06.1997, 2 AZR 526/96, A'P Nr. 137 zu § 626 BGB). Der Klager konnte
bei dem Nutzungsumfang in dieser Nutzungsart nicht davon ausgehen dass dieser noch

von dem Einverstandnis der Beklagten gedeckt war. |

Aufgrund dervInternetnutZungsvereinbarung vom 20.11.2000 war es fur den Klég'er ohne
weiteres zu erkennen, dass die Nutzung des Intemets in der von der Beklagten geschilderten
Weise und in dem vorgetragenen Umfang nicht von dem Einverstindnis des Arbeitgebers
gedeckt war. Es‘ mag sein, dass 'der Arbeitgeber private E-Mail-Kommunikation in einem
beschrédnkten Rahmen geduldet hat Das von der . Beklagten vorgetragene

Nutzungsverhalten des Klagers gehf jedoch weit liber das Ubliche MaR hinaus. Hierbei istzu
berijcksi;:htigen, dass sich die Nutzungszeiten' wéhrend der regelméBigen Arbeitszeiten des
Klagers befinden. Es kann insoweit dahinstehen, welchen Anteil der Klager an seiner
regelmagigen Arbeitszeit im einzelnen mit privater lnternétnutzun_g ‘verbracht hat, da sich
- auch bei der von dem Klager vorgetragenen héheren Arbeitszeit der Anteil der thzung in
| einem erheblichen Bereich befindet. Der Kldger hat einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit
mit privater - Nutzung ‘des' Internets  verbracht, obwohl die Beklagte durch . die
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Nutzungsvéreinbarung gleich doppelt zum Ausdruck gebracht hat, dass sie dieses Verhalten

missbilligt.

Der Klager kann sich insoweit nicht darauf berufen, dass die Beklagte in § 11 der
Interhetnutzungsregelung als einzigé Sénktion die Sperrung oder Eihschrénkung des
Internetanschlusses aufgeflihrt hat. Dadurch ist das Recht auf den Ausspruch einer
" auBerordentIichen Kiindigung nicht ausgeschloésen Das Recht zur auRerordentlichen
Kundlgung kann durch die Arbeitsvertragsparteien weder ausgeschlossen noch beschrankt
werden. Es ist lediglich zuléssig, einzelne Kundlgungsgrunde im Rahmen des § 626 BGB zu
konkretisieren. Eine derartige Regelung haben dle Parteien jedoch weder im Rahmen des
/ Arbeitsvertrages noch im Rahmen der Internetvereinbarung getroffen. Der Klager konnte
daher auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte durch die Beschréankung der
Sanktion im Rahmen der Ihternetnutzungsvereinbarung, die ausschlieBlich die Nutzung als
so‘Iché bétrifft, jeglicher weiterer arbeitsrechtlicher Méglichkeiten begibt. Im Hinblick auf die
erhebliche Uberschréitung der Nutzungsregelung musste der Kldger wissen, dass es die
Beklagte nicht auf der Sperrung des Anschlusses beruhen lassen wurde.

~Im weiteren ist zu prifen, ob eine Wiederhersteliung des Vertrauens zwischen den Parteien
erwartet werden kann. Es ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen dass der Klager das
verlorene Vertrauen der Beklagten wieder gewinnen kann. Vor dem Hintergrund der von der
Beklagten erhobenen Vorwlrfe erscheint dieses jedoch nach Auffassung der Kammer als
“nicht mehr moglich. Bei einer derartigen Erschitterung ~ der notwehdigen ‘
Veftrauensgrundlagé zwischen den Parteien erscheint es der Kammer nicht mehr maglich,
dass zwischen den Parteien jemals ein Vertrauensverhéltnis wieder hergestellt werden. Der

Ausspruch einer Abmahnung war daher entbehrlich.

b) Der an sich zur auRerordentlichen Kiindigung geeignete Sachverhalt hat auch im
Streitfall zu einer konkreten Beeintréchtigung des Arbeitsverhéltnisses gefahrt. '

aa) Der Klager hat in erheblichem Umfang gegén die Regelungen der
InternetnutzUng5vereihbar0ng einerseits durch die umfangreiche Nutzung des Internets zu
privaten Zwécken, andererseits durch das Herunterladen von Dateien pornografischen
Inhalts in erheblichem Umfang verstoRen. Bei der Beklagten existiert eine ausdriickliche
Nutzungsregelung fir das Internet, in der es dem Klager untersagt worden ist, das Internet
einerseits generell fur private Zwecke zu nutzen, andererseits Dateien pornografischen
Inhalts zu speichern und heruhterzuladen. Insoweit liegt keine Unklarheit in der Formulierung
der Vereinbarung vor. Die Beklagté hat Iediglich zum Ausdruck gebracht, dass auch der
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‘durch das Offnen einer Internetseite entstehende Herunterladevorgang nicht zuléssig ist. -

Durch das Herunterladen gélangen Daten aus dem Internet in den temporaren Speicher des
Rechners.

bb) Der Klager kann die von der Beklagten vorgetragenen Nutzungszeiten nicht mit
Nichtwissen bestreiten. Es ist nicht seiner Wahrnehmung entzogen, wie lange er das Internet
nufzt, um bestimmte Links odér Sites aufzurufen. Es hatte dem Klager insoweit oblegen, die
'von der Beklagten vorgelegten Nutzungslisten qualifiziert Zu bestreiten. Insoweit ist auch
noch anZumerken, dass es technisch durchaus nachvollziehbar ist, dass in einer

‘Nutzungszeit von 9 StLlnden Uber 3000 sogenannte Links -aufgerufen worden sind. Der

Klager musste nicht jede einzelne Seite dieser Links sich auch ansehen, damit dieses Link
doku‘mentiert wird, da jede Durchleitung, die durch das Anklicken eines Buttons auf einer

: Internetseite eine Weiterleitung Uber mehrere Links bedeuten kann, ohne dass der Nutzer

hiervon etwas bemerkt. Diese Durchleltung erfolgt so schnell, dass sie nicht einmal auf der
Statuslelste des Rechners verfolgt werden kann. Aus der Nutzungsllste ist im Ubrigen auch
ersichtlich, dass das Aufzelchnungsprogramm auch das automatische Aufrufen zusatzllcher‘

:,Sites bzw. von Bildern etc. dokumentiert hat. _

Es bestehen seitens der Kammer daher keine Zweifei, dass der Klager sich in dem von der
Beklagten vorgétragenen Umfang mit Internetdateien pornografischen Inhalts beschaftigt
hat. |

cc)im Ubrigen ist diese Nutzung auch dadurch dokumentiert worden, dass auf dem PC des
Klagers in gréBerem Umfang Dateien pornografischen Inhalts gespeichert waren. Es kann
insoweit dahinstehén, ob diese Dateien Iediglich aufgrund ihres Umfangés als temporére
Dateien im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden oder ob der Klager sie bewusst
gespeichert hat. Zum einen wird das temporére . Verzeichnis nicht zwingend mit jedem
Ausschalten des Rechners geléscht, sondem nur, wenn dieses durch den Nutzer oder den
Systemverwalter so vorgegeben ist. Zum anderen- befanden sich auf dem ausschlieBlich von
dem Klager genutzten Rechner fas.t zwanzig Filme und eine gréRere Anzahl Bildér und damit
eine erhebliche Datenmenge. Diese musste'der'KIéger zuh einen h'éruhterladen, um diese

* Uberhaupt nutzen bzw. ansehen zu kénnen, zum anderen musste er damit rechnen, dass der

Rechner Dateien derartigen Umfangs speichern wiirde, um den Arbeitsspeicher zu ehtlasten.
Die Behauptung des Klagers; dass er das Programm Vivostatic nicht a‘.uf seinem PC

installiert gehabt habe, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Kléger ansonsten fast 20 Filmdateien unter diesem Format aus dem Intemet
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L] . .
heruntergeladén hat, wenn er nicht in der Lage war, diese anzusehen. Zum einen ist davon |
auszugehen, dass diese Dateien entgeltpflichtig waren, zum anderen nimmt - das
Herunterladen derartiger Dateién auch bei einem modemen PC einiges an Zeit in Anspruch.
 Des weitereh wird bei derartigen Dateien in der Regel vor dem Download gefragt, ob dieser
érfolgen soll. Ohne eine bewusste Handlung des Klagers konnten diese Dateien daher nicht

auf den Rechner gelangen.

Vor diesem Hintergrund war das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien des
Arbeitsvertrages im einem MaRe gestért, dass es der 'Beklagten‘. nicht mehr zumutbar war,

das Arbeitsverhéltnis fortzusetzen.

2. Auch die Abwagung -aller in Betracht kommenden Interessen der Parteien imk
konkreten Fall fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Der Klager ist alleinstehend, so dass die
'aurserordentllche Kundlgung fir ihn bzw. seine Familie keine auBergewdhnliche Harte
darstellt, die im Rahmen der Interessenabwégung heranzuziehen ware. .Das
Arbeitsverhaltnis hat ca. 1,5 Jahre angedaUert, so dass auch aus der Dauer des
Arbeitsverhéitnisses keine besondere Umsténde heranzuziehen sind. Der Klager war in dem
Verkaufsburo in Dusseldorf gemelnsam mit Iedlgllch zwei weiteren Arbeltnehmern tatig, so
dass er der Kontrolle des Arbeltgebers weltestgehend “entzogen war. Insofern st
heranzuziehen, dass der Arbeitgeber ein besonderes Bedurfnis zu einer vertrauensvollen
- Zusammenarbeit hat und sich darauf verlassen _muss, Vdass dié von ihm bereitgestellten
Ressourcen nicht zu privaten Zwecken entgegen ausdriicklicher Verei'nbarung genutzt
werden,rda hier eine Kontrolle eben gerade nicht maoglich ist.

Il. Aufgrund der wwksamen Beendlgung des Arbeitsverhaltnisses stehen dem Klager
auch keine Vergltungsanspriche Uber die bis zum 07.05.2001 durch die Beklagte .
abgerechneten Betrage 2u.

Il Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG, § 91 ZPO.

IV. Die Streitwertentscheidung beruht aL|f § 3 ZPO, § 12 Abs. 7 ArbGG, § 25 GKG.
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| Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partei

Berufung:

- eingelegt werden, weil es sich um eine Bestandsschutzstreitigkeit handelt.

Fur die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gvegeben.

Die Berufung muss

innerhalb einer N o t f ri s t* von einem Monat
nach Zustellung des in volistindiger Form
abgefassten Urteils ' . -

beim Landesarbeltsgencht Dusseldorf, LudW|g -Erhard-Allee 21, 40227 Dusseldorf, Fax:
(0211) 7770 - 2199 eingegangen sein. ‘

Die Berufungsschrift muss von. einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwalt eingereicht werden; an seine Stelle kénnen Vertreter einer Gewerkschaft oder
einer Vereinigung von Arbeitgebern oder von Zusammenschliissen solcher Verbdnde treten,
wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der
Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. Die gleiche Befugnis
haben Angestellte juristische Personen, deren Anteile sdmtlich im wirtschaftlichen Eigentum

einer der zuvor genannten Organisationen stehen, solange die juristische Person

ausschlieBlich die Rechtsberatung und. Prozessvertretung der Mitglieder der Orgamsatlon
entsprechend deren Satzung durchfuhrt.

* Eine Notfrist ist unabénderlich und kann nicht verléngert werden.
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Geschiftsnummer:
4 Ca 3437/01

Verkindet
~am: 01.08.2001

Regierungsangestelite
als Urkundsbeamtin’
- der Geschéftsstelle
ARBEITSGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

des
- Klager -
gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Diisseldorf
auf die mundliche Verhandiung vom 01.08.2001
durch die Richterimals Vorsitzende sowie den ehrenamtlichen Richte s

~und die ehrenamt“l/i_che» Richterind i -

fir Re c ht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klégef.

3. Der Streitwert betragt 64.080,92 DM.
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TATBESTAND

Der Klager wendet sich gegen eine auBerordentliche K(Jndigung'und macht Anspriiche

auf Annahmeverzugslohn geltend.

Der Klager ist seit dem Dézember 1999 bei der Beklagten als Sales Mahager in -der
Niederlassung Dusseldorf beschaftigt. Das durchschnittlichérBruttoeinkommen betragt
ca. 10.800 DM. ‘

Die Beklagte hat das Arbeitsverhaltnis mit'Schreiben vom 07.05.2001 auBerordentlich
gekundigt. ' ' :

Die Parteien haben am 14.11.2000 eine Vereinbarung zur Uberlassung eines Internet-

Zugangs getroffén. In diesér ist folgendes geregelt:
§ 6 Nutzungsumfang -
(...) Der Internetzugang darf nur fir dienstliche/geschéftliché Zwecke verwendet werden.

Das Spe/chem (Herunterladen) von Daten gesetzesw1dngen rechtsrad/kalen oder

pomograph/schen Inhalts ist in jedem Fall unzulass:g

- § 11 Folgen von VerstéBen gegen diese Vereinbarung

Der Interhétzugang des Arbeitnehmers kann bei erheblichem oder dauerhaftem Verstol3
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorﬁbergehend oder dauerhaft gesperrt
oder mit Einschrénkungen versehen werden. ’

" Die Beklagte hat im April 2001 eine UberprUfUng der I’ntemétnutzungen samtlicher

Mitarbeiter durchgefuhrt Das Ergebnis fur den Zeitraum vom 01.02. bis zum-30.04.2001
lag am 03.05.2001 vor. Zwischen den Partelen ist unstreitig, dass der Klager wahrend
der Arbeitszeit Dateien mit pornografischem Inhalt herun_tergeladen hat.

Nach Ausspruch der auRerordentlichen _Kuhdiéung hat der Klager das von ihm genutzte

Laptop an die Beklagte 2urUCkgegeben, nachdem er private Daten geldscht hat.

Der Klager beantragt,
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1. . fes,tzustelle‘n, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaltnis durch
die KUndiguhg der Beklagten vom 07.05.2001 nicht beendet worden ist,

2. fur den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1.) die Beklagte zu verurteilen, bis
zum rechtskraftigen AbscthB des Verfahrens den Kéger als Sales Manager,

Niederlassung Dusseldorf weiterzubeschéaftigen,

3. die Beklagte zu vefurteilen, ah den Klager Vergltung

a)’ fir den Monat Mai 2001 in Hohe von 10.833,00 DM brutto abziiglich netto
gezahlter 918,08 DM zuzuglich 5 % Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach §
1 des Diskontsatz-UberIeit?ungsgesetzes aus dem Bruttobetrag seit dem
01.06.2001, -

b) flr den Monat Juni 2001 10.833,00 DM brutto zuzlglich 5 % Zinsen uber
dem Basiszinssatz nach § 1 dés Diskontsatz-Uberleitungsgesetzes aus
dem Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 sowie

~¢) far den ,Monat Juli 2001 10.833,00 DM brutto nebst 5 % Zinsen tber dem
Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-UberIeitungsgesetzes aué dem
" Bruttobetrag seit dem 01.08.2001 zu zahlen. o

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sié behauptet, der Klager habe in der Zeit vom 01.02. — 01.03.2001 insgesamt 9 Stundén,
10 Mihuten und 50 Sekunden und damit 10 % der Interhetnutzungszeit mit porhografischen
Dateien verbracht. Wegen der einzelnen aufgerufenen Inte_m‘etadressenj wird auf die von der
Beklagten vorgelegte Liste sowie auf die auszugsweise vorgelegten Bildausdrucke
verwiesen. Vom 01.03. — 01.04. 2001 habe der Kiager 10 Stunden, 1 Minute und 50
Sekunden m|t pornografischen Dateien verbracht, in der Zeit vom 01. — 15.04.2001 5
Stunden, 56 Minuten und 50 Sekunden sowie vom 16.04. — 30.04.2001 6 Stunden, 48
Minuten und 40 Sekunden. Das Uberprifungssystem habe jedoch nur diejenigen Adressen
herausflltern kénnen, die auch eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen. |

Der Klager habe wesiterhin Uber seine geschéﬁliche E-Mail-Adresse Kontakt mit Prostituierten
gefihrt. Insoweit wird auf die von der Beklagten vorgelegten E-Mail-Ausdrucke verwiesen.
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~Im dbrigen habe der Klager auf seinem geschéftlichen Laptop ‘mindestens zwanzig

Vi’deoclips mit pornografischem Inhalt sowie mehrere pomografische Bilder gespeichert.

Diese Bildef konnten nur mit einem speziell fur Pomografie verwendeten Programm

Vivostatic’ abgespieltvwerden. Auf die von der Beklagten vorgelegten Ausdrucke der Bilder

sowie von Auszlgen der Filme wird insoweit Bezug genommen.

Der Klager bestreitet die Nutzung des Internets in dem von der Beklagten vofgetragénen

Umfang mit Nichtwissen. Zudem vertritt er die Auffassung, dass sich in § 6 der Vereinbarung

Gber die Internetnutzung eine Unklarheit bezijglich der Begriffe Speichern und Herunterladen
befindet. Weiterhin habe die Beklégte berinch'dér E-Mails des Klagers unzuldssig in die ‘

Privatsphare des Klagers eingegriffen. Es habe aber auch vkeinev'Verabredungen mit

Prostituierten gegeben.

Weiterhin habe er das Programm Vivostatic nicht auf seinem Computer installiert gehabt.

~ Die Beklagte habe zudem mit § 1:1 der Internefnut’zungsvereinbarung die Konsequ‘\enzeyn aus

der Verletzung der Internetregelung vorgegeben. Der Klager habe daher nicht mit einer
auBerordentlichen Kiindigung rechnen missen. Die Beklagte héatte zumindest eine

Abmahnung aussprechen mussen.

Wegen des weiteren‘Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Klage ist zulassig, aber unbegriindet.

l. Die auBerordentliche Kiindigung vom 07.05.2001 hat das Arbeitsverhaltnis wirksam

beendet.

1. Nach'§ 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhaltnis 6hne Einhalt einer Kt‘.‘lndigungsfrist
aus wichtigen Grund gekUndigt werdeh, wehn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem
Kindigenden unter Berl'Jcksichtiguhg aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwégung
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dﬁenstverhéltnisses bis zum Ablauf
der KUndigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zuné&chst ist dabei festzustellen, ob‘der
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von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt an sich geeignet |st eine aurserordentllche

Kundlgung zZu begrunden

a) Im vorliegenden Rechtsstreit ergibt diese Prifung auf der ersten Stufe, dass die von
der Beklagten vorgetragenen Kindigungsgrinde einen: wichtigen »GrundA iSd § 626 BGB

darstellen kénnen.

Die Frage der unberechtigten Internetnutzung zu privaten -Zwécken ist bislang in der
Rechtsprechung kaum geklért worden. Aus der in'gew_-issen .Bereichen ‘parallel Iiegeﬁden
Kasuistik der unberechtigten Privattelefonate kann insoweit der Grundsatz 'herangezoge_n
werden, dass eine Kundigung immer dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein ausdr(jckliches
Verbot des Arbeitgébers vorliegt (LAG Niedersachsen, NZA-RR 1999, 813).

- Entgegen der Auffassung ~des Klagers war der Ausspruch einer Abmahnung nicht
erforderlich. Zundchst ist festzustellen, dass es sich hier um eine Stérung im

Vertrauensbereich handelt.

Eine Abmahnung ist bei Stérungen im Vertrauensbereich entbehrlich, wenn es sich um eine
schwere Pflichtverletzung handelt, deren RechtSW|dr|gke|t der Arbeitnehmer ohne weiteres
erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeltgeber offensichtlich
ausgeschlossen ist (ArbG Wesel, Urteil vom 21.03.2001, 5 Ca 4021/00, NZA 2001, 786; vgl.
'BAG, Urteil vom 04.06.1997, 2 AZR 526/96, A'P Nr. 137 zu § 626 BGB). Der Klager konnte
bei dem Nutzungsumfang in dieser Nutzungsart nicht davon ausgehen dass dieser noch

von dem Einverstandnis der Beklagten gedeckt war. |

Aufgrund dervInternetnutZungsvereinbarung vom 20.11.2000 war es fur den Klég'er ohne
weiteres zu erkennen, dass die Nutzung des Intemets in der von der Beklagten geschilderten
Weise und in dem vorgetragenen Umfang nicht von dem Einverstindnis des Arbeitgebers
gedeckt war. Es‘ mag sein, dass 'der Arbeitgeber private E-Mail-Kommunikation in einem
beschrédnkten Rahmen geduldet hat Das von der . Beklagten vorgetragene

Nutzungsverhalten des Klagers gehf jedoch weit liber das Ubliche MaR hinaus. Hierbei istzu
berijcksi;:htigen, dass sich die Nutzungszeiten' wéhrend der regelméBigen Arbeitszeiten des
Klagers befinden. Es kann insoweit dahinstehen, welchen Anteil der Klager an seiner
regelmagigen Arbeitszeit im einzelnen mit privater lnternétnutzun_g ‘verbracht hat, da sich
- auch bei der von dem Klager vorgetragenen héheren Arbeitszeit der Anteil der thzung in
| einem erheblichen Bereich befindet. Der Kldger hat einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit
mit privater - Nutzung ‘des' Internets  verbracht, obwohl die Beklagte durch . die
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Nutzungsvéreinbarung gleich doppelt zum Ausdruck gebracht hat, dass sie dieses Verhalten

missbilligt.

Der Klager kann sich insoweit nicht darauf berufen, dass die Beklagte in § 11 der
Interhetnutzungsregelung als einzigé Sénktion die Sperrung oder Eihschrénkung des
Internetanschlusses aufgeflihrt hat. Dadurch ist das Recht auf den Ausspruch einer
" auBerordentIichen Kiindigung nicht ausgeschloésen Das Recht zur auRerordentlichen
Kundlgung kann durch die Arbeitsvertragsparteien weder ausgeschlossen noch beschrankt
werden. Es ist lediglich zuléssig, einzelne Kundlgungsgrunde im Rahmen des § 626 BGB zu
konkretisieren. Eine derartige Regelung haben dle Parteien jedoch weder im Rahmen des
/ Arbeitsvertrages noch im Rahmen der Internetvereinbarung getroffen. Der Klager konnte
daher auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte durch die Beschréankung der
Sanktion im Rahmen der Ihternetnutzungsvereinbarung, die ausschlieBlich die Nutzung als
so‘Iché bétrifft, jeglicher weiterer arbeitsrechtlicher Méglichkeiten begibt. Im Hinblick auf die
erhebliche Uberschréitung der Nutzungsregelung musste der Kldger wissen, dass es die
Beklagte nicht auf der Sperrung des Anschlusses beruhen lassen wurde.

~Im weiteren ist zu prifen, ob eine Wiederhersteliung des Vertrauens zwischen den Parteien
erwartet werden kann. Es ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen dass der Klager das
verlorene Vertrauen der Beklagten wieder gewinnen kann. Vor dem Hintergrund der von der
Beklagten erhobenen Vorwlrfe erscheint dieses jedoch nach Auffassung der Kammer als
“nicht mehr moglich. Bei einer derartigen Erschitterung ~ der notwehdigen ‘
Veftrauensgrundlagé zwischen den Parteien erscheint es der Kammer nicht mehr maglich,
dass zwischen den Parteien jemals ein Vertrauensverhéltnis wieder hergestellt werden. Der

Ausspruch einer Abmahnung war daher entbehrlich.

b) Der an sich zur auRerordentlichen Kiindigung geeignete Sachverhalt hat auch im
Streitfall zu einer konkreten Beeintréchtigung des Arbeitsverhéltnisses gefahrt. '

aa) Der Klager hat in erheblichem Umfang gegén die Regelungen der
InternetnutzUng5vereihbar0ng einerseits durch die umfangreiche Nutzung des Internets zu
privaten Zwécken, andererseits durch das Herunterladen von Dateien pornografischen
Inhalts in erheblichem Umfang verstoRen. Bei der Beklagten existiert eine ausdriickliche
Nutzungsregelung fir das Internet, in der es dem Klager untersagt worden ist, das Internet
einerseits generell fur private Zwecke zu nutzen, andererseits Dateien pornografischen
Inhalts zu speichern und heruhterzuladen. Insoweit liegt keine Unklarheit in der Formulierung
der Vereinbarung vor. Die Beklagté hat Iediglich zum Ausdruck gebracht, dass auch der
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‘durch das Offnen einer Internetseite entstehende Herunterladevorgang nicht zuléssig ist. -

Durch das Herunterladen gélangen Daten aus dem Internet in den temporaren Speicher des
Rechners.

bb) Der Klager kann die von der Beklagten vorgetragenen Nutzungszeiten nicht mit
Nichtwissen bestreiten. Es ist nicht seiner Wahrnehmung entzogen, wie lange er das Internet
nufzt, um bestimmte Links odér Sites aufzurufen. Es hatte dem Klager insoweit oblegen, die
'von der Beklagten vorgelegten Nutzungslisten qualifiziert Zu bestreiten. Insoweit ist auch
noch anZumerken, dass es technisch durchaus nachvollziehbar ist, dass in einer

‘Nutzungszeit von 9 StLlnden Uber 3000 sogenannte Links -aufgerufen worden sind. Der

Klager musste nicht jede einzelne Seite dieser Links sich auch ansehen, damit dieses Link
doku‘mentiert wird, da jede Durchleitung, die durch das Anklicken eines Buttons auf einer

: Internetseite eine Weiterleitung Uber mehrere Links bedeuten kann, ohne dass der Nutzer

hiervon etwas bemerkt. Diese Durchleltung erfolgt so schnell, dass sie nicht einmal auf der
Statuslelste des Rechners verfolgt werden kann. Aus der Nutzungsllste ist im Ubrigen auch
ersichtlich, dass das Aufzelchnungsprogramm auch das automatische Aufrufen zusatzllcher‘

:,Sites bzw. von Bildern etc. dokumentiert hat. _

Es bestehen seitens der Kammer daher keine Zweifei, dass der Klager sich in dem von der
Beklagten vorgétragenen Umfang mit Internetdateien pornografischen Inhalts beschaftigt
hat. |

cc)im Ubrigen ist diese Nutzung auch dadurch dokumentiert worden, dass auf dem PC des
Klagers in gréBerem Umfang Dateien pornografischen Inhalts gespeichert waren. Es kann
insoweit dahinstehén, ob diese Dateien Iediglich aufgrund ihres Umfangés als temporére
Dateien im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden oder ob der Klager sie bewusst
gespeichert hat. Zum einen wird das temporére . Verzeichnis nicht zwingend mit jedem
Ausschalten des Rechners geléscht, sondem nur, wenn dieses durch den Nutzer oder den
Systemverwalter so vorgegeben ist. Zum anderen- befanden sich auf dem ausschlieBlich von
dem Klager genutzten Rechner fas.t zwanzig Filme und eine gréRere Anzahl Bildér und damit
eine erhebliche Datenmenge. Diese musste'der'KIéger zuh einen h'éruhterladen, um diese

* Uberhaupt nutzen bzw. ansehen zu kénnen, zum anderen musste er damit rechnen, dass der

Rechner Dateien derartigen Umfangs speichern wiirde, um den Arbeitsspeicher zu ehtlasten.
Die Behauptung des Klagers; dass er das Programm Vivostatic nicht a‘.uf seinem PC

installiert gehabt habe, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Kléger ansonsten fast 20 Filmdateien unter diesem Format aus dem Intemet
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L] . .
heruntergeladén hat, wenn er nicht in der Lage war, diese anzusehen. Zum einen ist davon |
auszugehen, dass diese Dateien entgeltpflichtig waren, zum anderen nimmt - das
Herunterladen derartiger Dateién auch bei einem modemen PC einiges an Zeit in Anspruch.
 Des weitereh wird bei derartigen Dateien in der Regel vor dem Download gefragt, ob dieser
érfolgen soll. Ohne eine bewusste Handlung des Klagers konnten diese Dateien daher nicht

auf den Rechner gelangen.

Vor diesem Hintergrund war das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien des
Arbeitsvertrages im einem MaRe gestért, dass es der 'Beklagten‘. nicht mehr zumutbar war,

das Arbeitsverhéltnis fortzusetzen.

2. Auch die Abwagung -aller in Betracht kommenden Interessen der Parteien imk
konkreten Fall fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Der Klager ist alleinstehend, so dass die
'aurserordentllche Kundlgung fir ihn bzw. seine Familie keine auBergewdhnliche Harte
darstellt, die im Rahmen der Interessenabwégung heranzuziehen ware. .Das
Arbeitsverhaltnis hat ca. 1,5 Jahre angedaUert, so dass auch aus der Dauer des
Arbeitsverhéitnisses keine besondere Umsténde heranzuziehen sind. Der Klager war in dem
Verkaufsburo in Dusseldorf gemelnsam mit Iedlgllch zwei weiteren Arbeltnehmern tatig, so
dass er der Kontrolle des Arbeltgebers weltestgehend “entzogen war. Insofern st
heranzuziehen, dass der Arbeitgeber ein besonderes Bedurfnis zu einer vertrauensvollen
- Zusammenarbeit hat und sich darauf verlassen _muss, Vdass dié von ihm bereitgestellten
Ressourcen nicht zu privaten Zwecken entgegen ausdriicklicher Verei'nbarung genutzt
werden,rda hier eine Kontrolle eben gerade nicht maoglich ist.

Il. Aufgrund der wwksamen Beendlgung des Arbeitsverhaltnisses stehen dem Klager
auch keine Vergltungsanspriche Uber die bis zum 07.05.2001 durch die Beklagte .
abgerechneten Betrage 2u.

Il Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG, § 91 ZPO.

IV. Die Streitwertentscheidung beruht aL|f § 3 ZPO, § 12 Abs. 7 ArbGG, § 25 GKG.
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| Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partei

Berufung:

- eingelegt werden, weil es sich um eine Bestandsschutzstreitigkeit handelt.

Fur die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gvegeben.

Die Berufung muss

innerhalb einer N o t f ri s t* von einem Monat
nach Zustellung des in volistindiger Form
abgefassten Urteils ' . -

beim Landesarbeltsgencht Dusseldorf, LudW|g -Erhard-Allee 21, 40227 Dusseldorf, Fax:
(0211) 7770 - 2199 eingegangen sein. ‘

Die Berufungsschrift muss von. einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwalt eingereicht werden; an seine Stelle kénnen Vertreter einer Gewerkschaft oder
einer Vereinigung von Arbeitgebern oder von Zusammenschliissen solcher Verbdnde treten,
wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der
Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. Die gleiche Befugnis
haben Angestellte juristische Personen, deren Anteile sdmtlich im wirtschaftlichen Eigentum

einer der zuvor genannten Organisationen stehen, solange die juristische Person

ausschlieBlich die Rechtsberatung und. Prozessvertretung der Mitglieder der Orgamsatlon
entsprechend deren Satzung durchfuhrt.

* Eine Notfrist ist unabénderlich und kann nicht verléngert werden.
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